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„Allzeit gute Fahrt“
Neuer Werbeträger feierlich getauft – Starker Wind verhindert „Ballonglühen“

Der neueHeißluftballon, der

ab sofort für den TSV Stein-

bach, die Hessentagsstadt

Haiger und die Haigerer Stadt-

werke wirbt, ist getauft. Weit

über tausend Besucher ka-

men am Samstag zur feierli-

chen Taufe am Sportplatz

„Haarwasen“. Das geplante

Ballonglühenwurde leider,wie

es die Lokalzeitung ausdrück-

te, „vomWinde verweht“.

„Wir wollten gerne unseren

Ballon glühen lassen, aber das

war aus Sicherheitsgründen

leider nicht möglich“, fasste

Dané Vomrath zusammen, der

den Ballon ebenso wie Vater

Dieter und Ehefrau Anne künf-

tig steuern wird. Das HEAD-

Ballonteam sowie die Piloten

mehrerer Modell-Ballone wa-

ren früh zum „Haarwasen“ ge-

kommen, hatten den Wind be-

obachtet und auch diverse

Wetter-Prognosen eingeholt.

Ergebnis: Ein Erhitzen der Bal-

lonhüllen wäre viel zu gefähr-

lich. „Der Ballon ist 30 Meter

hoch und bietet demWind eine

ungeheuer große Angriffsflä-

che – das können wir unmög-

lich verantworten“, bedauerte

Dieter Vomrath, der über eine

über 30-jährige Luftsport-

Erfahrung verfügt.

Gemeinsam mit den Piloten

der Modellballone – einer von

ihnen war eigens aus Luxem-

burg angereist - ließen die Vom-

raths immerhin die Brenner glü-

hen. In einer ausgeklügelten,

von Musik begleiteten Choreo-

graphie wurden die Brenner im-

mer abwechselnd an und aus-

geschaltet. Ein tolles Schau-

spiel – auch wenn natürlich vie-

le der zahlreichen Besucher

gerne die glühenden Ballone

gesehen hätten.

Germut Franz und Roland

Kring vom TSV Steinbach,

Stadtverordnetenvorsteher

Bernd Seipel und Bürgermeis-

ter Mario Schramm sowie die

Stadtwerke-Betriebsleiter Dr.

Torben Dietermann und Mar-

kus Peter sprachen gemein-

sam den offiziellen Tauf-

spruch: „Wir wünschen unse-

rem neuen Ballon allzeit gute

Fahrt. Möge er vielen Men-

schen den Himmel näher brin-

gen und jedem Beobachter ein

Lächeln ins Gesicht zaubern.

Wir taufen ihnmit Sekt und Feu-

er. Glück ab – gut land…!“

„Diese Art der Werbung, für

dasJubiläumeinesVereinsund

für eine Hessentagsstadt, gibt

es weit und breit noch nicht“,

meinte TSV-Sponsor Roland

Kring. Bürgermeister Schramm

und Stadtverordnetenvorste-

her Seipel erinnerten daran,

dass sich das Haigerer Stadt-

parlament bereits 2015 ein-

stimmig dafür ausgesprochen

habe, die Bewerbungsunterla-

genabzugeben.Jetzt freueman

sich auf das Großereignis im

Juni 2022. Die Stadt sei dem

TSV dankbar für die gute Zu-

sammenarbeit in Sachen

Ballon-Werbung. „Wir freuen

uns über den guten Besuch

heute. Bleiben Sie dabei, wir

brauchen Sie alle beim Hes-

sentag“, rief Schramm den Be-

suchern zu. „Wir wollen auch

über die Grenzen Haigers hin-

aus dokumentieren, dass wir

auch außerhalb von Haigerer

als Energieversorger aktiv sein

können“, sagte Dr. Torben Die-

termann.

Spannendwurde es, alsMar-

kus Hansmann und Andreas

Engel – unterstützt von Glücks-

fee Franziska- die Tombola-

Gewinner ermittelten. Gezo-

gen wurden die Lose stilecht

aus demHessenpokal, den der

TSV Steinbach Haiger im Früh-

jahr gewonnen hatte. Marian-

ne Schmidt und Dennis Schä-

fer hatten allen Grund zur Freu-

de. Sie gewannen je eine Frei-

fahrt imneuenWerbeträgerdes

TSV, der Stadt und der Stadt-

werke. Verlost wurden ferner

VIP-Karten für Spiele des Re-

gionalligisten, Theater-Abos für

Veranstaltungen in der Haige-

rer Stadthalle sowie Tickets für

die A-Capella-Band „King‘s Sin-

gers“ in der evangelischen

Stadtkirche.

Angesichts der niedrigen

Temperaturen und des starken

Windes zog es anschließend

viele Besucher ins beheizte

Festzelt. Dort konnten die Gäs-

te bei freiem Eintritt die Musik

der „Word-Up-Band“ genießen.

Sängerin Janet Taylor und Gi-

tarrist Uli Lauterbach hatten zu-

nächst vor wenigen Zuhörern

„OpenAir“ gespielt, zogen aber

kurz entschlossen mit Instru-

menten und Verstärkeranlage

ins benachbarte Festzelt um

undheiztendenBesucherndort

mit Klassikern aus den Berei-

chen Soul, Rhythm 'n‘ Blues

und Pop ein. „Eine fantasti-

sche Band“, lobte Bürgermeis-

ter Mario Schramm die beiden

Musiker. (öah)Deutlich über tausend Gäste wollten die feierliche Ballontaufemiterleben.

Die Word-Up-Band begeisterte mit Soul-Klassikern zumMitsingen.Stefan Thielmann (l.) und Gerhard Kämpfer spielten „Amazing Grace“.

Ballontaufe: Dr. Torben Dietermann, Mario Schramm, Bernd Seipel, Roland Kring und Germut Kranz stoßen
auf den neuen Werbeträger an. (Fotos: Triesch/Ohlenburger/Stadt Haiger)

„VomWinde verweht“ wurde die Ballontaufe . Trotzdem führten die beteiligten Piloten eine kleine „Brenner-Choreographie“ zur Musik auf. Die Ent-
scheidung, die Ballone nicht aufzublasen, hatten sie sich nicht leicht gemacht.

MarkusHansmann undAndreas Engel ermittelten gemeinsammitGlücks-
fee Franziska die Tombola-Gewinner.

Aufgrund der starkenWinde konnten die Ballons nicht zum „Glühen“ ge-
bracht werden. Aber die Brenner taten ihr Bestes.



ä RUFBEREITSCHAFT STADTVERWALTUNG

Tel. 02773/8110

ä STADTWERKE Tel. 02773/811 811

ä FRIEDHOF

Anmeldungen von Bestattungen:

Samstag 17 – 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 – 12 Uhr,

Tel. 0176/10811 794.

Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinden Haiger, Ro-

denbach und Steinbach:

Sonntag,25.11.:Haiger:9.30Uhr,

Gottesdienst im Alten- und Pflege-

heim Ströhmann; 10.30 Uhr, Got-

tesdienst mit Abendmahl in der

Stadtkirche. Rodenbach: 10.30

Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.

Steinbach: 9.15 Uhr, Gottes-

dienst.

Katholische Pfarrei Haiger: Don-

nerstag, 22.11., 15.30 Uhr, Kin-

derchorprobe im Pfarrsaal. Sonn-

tag,25.11.,9Uhr,Hl.Messe inFel-

lerdilln; 10.45 Uhr, Hl. Messe mit-

gestaltet vom KlaNGLust in Hai-

ger. Dienstag, 27.11., 9 Uhr, Hl.

Messe in Haiger.

Ev. Gemeinschaft Haiger, Mühlen-

str. 12: Sonntags: 10 Uhr, Got-

tesdienst.

Ev. Kirchengemeinde Allendorf

undHaigerseelbach:Allendorf, ev.

Gemeindehaus, Vereinshausweg

2: Sonntags: Gottesdienst 1.-15.

jd. Monats um 10.45 Uhr und vom

16.-31. um 9.30 Uhr. Wochenver-

anstaltungen: Montags: 14.30

Uhr, Seniorenkreis (1. Mo. Im Mo-

nat); 19 Uhr, FaithInc-Jugendkreis.

Dienstags: 15 Uhr, Frauenkreis

(14-tägig). Mittwochs: 16.30 Uhr,

„Mittendrin“-Kindergruppe (ab

letztes Jahr Kita bis 3. Klasse);

16.45 Uhr, Rückengymnastik

(MZH); 18.30 Uhr „DSDE“-

Jungschar (ab 4. Klasse bis Konfi-

Alter); 20 Uhr, Bibel- und Gebets-

stunde (LKG); 20 Uhr, CVJM-

Männersport (ab 30 Jahre, MZH).

Donnerstags: 9.30 Uhr, Früh-

stückstreffen „Rappelkiste“;

19.30 Uhr, Kirchenchor. Freitags:

18 Uhr, Jungscharsport (MZH).

Haigerseelbach, ev. Kirche (Trän-

kestr. 7): Sonntags: Gottesdienst

1.-15. jde.Monatsum9.30Uhrund

vom 16.-31. um 10.45 Uhr.

Woche: Dienstags: 15 Uhr, Frau-

enstunde (14-tägig).Mittwochs: 9

Uhr, Bibel undBreakfast (14-tägig);

18.30 Uhr, Jungschar. Donners-

tags: 20 Uhr, Bibelstunde (Lan-

deskirchl. Gemeinschaft). Frei-

tags: 15 Uhr, Seniorennachmittag

(1. Fr. im Mo.; Landeskirchl.

Gemeinschaft); 19 Uhr,

McFish-Jugendtreff.

Ev. Kirchengemeinden Dill-

brecht, Fellerdilln und Off-

dilln:

Dillbrecht: Sonntag, 25.11.,

10.30 Uhr, Gottesdienst.

Woche: Sonntags: 10.30 Uhr

Kindergottesdienst. Diens-

tags: 9 Uhr Gebetsstunde,

19.30 Uhr Chor. Mittwochs:

9.30 Uhr Mini-Club (in gera-

den Wochen), 14 Uhr Frauen-

kreis 50+ (14-tägig), 19.30

Uhr Teenkreis (in ungeraden

Wochen). Do.: 20 Uhr Bibel-

stunde. Fr.: 17.15 Uhr, Jung-

schar.

Fellerdilln: Sonntag, 25.11., 14

Uhr, Gottesdienst.

Woche: Sonntags: 10.30 Uhr, Kin-

dergottesdienst. Mittwochs: 20

Uhr Bibelstunde. Freitags: 17.15

Uhr, Jungschar.

Offdilln: Sonntag, 25.11., 9 Uhr,

Gottesdienst.

Woche:Montags: 19.30Uhr Chor.

Dienstags: 20 Uhr Bibelstunde.

Mittwochs: 14 Uhr Frauenkreis

50+ (14-tägig). Donnerstags: 20

Uhr Junge Frauen (i.d.R. 1. Do. im

Monat).

Ev. Kirchengemeinde Langenau-

bach und Flammersbach:

Langenaubach, ev. Kirche: Sonn-

tags: 9.30 Uhr, Gottesdienst. Wo-

che: Montags: (Aus)Zeit mit Gott

(jd. 1. Mo. im Monat im Vereins-

haus, jd. 3.Mo. imMonat in der Kir-

che). Dienstags: 19.30 Uhr, Frau-

entreff (jd. 3.); 19 Uhr,

Frauenkreis/ Mütterkreis (jd. 1.).

Mittwochs: 20 Uhr, Projektchor.

Donnerstags: 14.30 Uhr, Frauen-

hilfe (jd. 2. Donnerstag), Kreativ-

Kreis (jd. 1. u. 3. Do. 19Uhr). Flam-

mersbach, ev. Kirche: Sonntags:

10.35 Uhr, Gottesdienst.Wochen-

veranstaltungen:Montags: 18.30

Uhr, Bibelstunde (jd. 2. und 4.).

Mittwochs: 15 Uhr, Frauenkreis

(jeden letzten).

Ev. Kirchengemeinde Ober- und

Niederroßbach/Weidelbach:

Oberroßbach: Sonntag, 25.11.,

9.15 Uhr, Gottesdienst.

Woche:Montags: 19 Uhr (jeden 1.

Mo. im Monat), Frauenkreis. Mitt-

wochs: 10.30 Uhr, Krabbelkreis.

Freitags: 16 Uhr, Konfirmanden-

unterricht.

Niederroßbach: Sonntag, 25. 11.,

10.30 Uhr, Gottesdienst mit

Abendmahl.

Weidelbach:

Sonntag, 25.11., 18 Uhr, Gottes-

dienst mit Abendmahl.

Wochenveranstaltungen, ev. Ge-

meindehaus:Montags:17-18Uhr,

Jungenjungschar CVJM (8-13 Jah-

re); 20 Uhr, 14-tägig, Posaunen-

chor; Dienstags: 20 Uhr, (14 tä-

gig), Kreativ-Kreis. Mittwochs:

19.30 Uhr (monatl.) Mitarbeiter-

kreis CVJM. Freitags; (letzter Fr. im

Mo) 19.30 Uhr, CVJM Gebets-

kreis.

WORT+GEIST Zentrum e.V., (Ro-

denbacher Str. 9): Sonntags: 10

Uhr, Gottesdienst.

Christliche Versammlung Ober-

roßbach (Inselstr. 17):

Wochenveranstaltungen: jeden

1., 3. und 5. Sonntag um 10.45

Uhrund jeden2.Sonntagum14.30

UhrWortverkündigung.Mi.:20Uhr,

Bibel- und Gebetsstunde.

Neuapostolische Kirche (Frauen-

bergstr. 4): So.: 9.30, Gottes-

dienst.Mi.: 20 Uhr Gottesdienst.

Ev. Gemeinschaft und CVJM Lan-

genaubach: Sonntags: 10.45 Uhr,

Gottesdienst. Woche: Montags:

17.30 bis 18.45 Uhr, Jungschar;

19 Uhr, Teenkreis; 19.30 Uhr,

„Auszeit mit Gott“ für Frauen (je-

den 1. Mo. im Monat). Mi.: 9.30

Uhr, Krabbelgruppe, Vereinshaus

Freie ev. Gemeinde Haiger (Hi-

ckenweg 34): Sonntags: 10 Uhr,

Gottesdienst. Wochenveranstal-

tungen: Montags: 17 Uhr, Jung-

schar. Dienstags: 18.30 Uhr, Ju-

gendkreis.Mittwochs: 19.30 Uhr,

Gebetszeit; 20 Uhr, Treffpunkt Bi-

bel. Donnerstags: 9.30 Uhr, Krab-

belmäuse; 19 Uhr, Teenkreis.

Ev.-Freik. Gem. Haiger (Schiller-

straße):

Sonntags: 9.15 Uhr, Mahlfeier;

10.30 Uhr, Gottesdienst. Woche:

Montags: 14 Uhr, Deutschkurs;

19.30 Uhr, Junge Erwachsene.

Dienstags: 15.30 Uhr, Krümelkis-

te; 17 Uhr, Teenkreis. Mittwochs:

17Uhr, Ameisenjungschar; 17Uhr,

Jungschar (14-tägig), 19.30 Uhr,

Treffpunkt Gebet; 20 Uhr, Treff-

punkt Bibel. Do.: 15 Uhr, Senio-

renkreis (1. Do. imMonat); 19 Uhr,

Jugend. 20 Uhr, Männertreff, (jd.

2. Do. im Monat), Begegnungszeit

für Frauen (jd. 3. Do. im Monat,

19.30 Uhr).

Freie ev. Gem. Dillbrecht, Daalstr.

10: Sonntags: 10.30 Uhr, Gottes-

dienst; 19 bis 22 Uhr, Jugendtreff

(13-23jährige); 18 Uhr, Abendgot-

tesdienst „Zwischen Torte und

Tatort“(1.So.Monat).Do.:19.30,

Bibel- und Gebetskreis.

Freie ev. Gemeinde Fellerdilln:

Sonntags: 10 Uhr, Gottesdienst.

Woche: Mi.: 14.30 Uhr, Senioren-

kreis (jd. 1. im Mon.); 19.30 Uhr,

Frauenkreaktivkreis (jd. 2. imMo.).

Freitags: 17 Uhr, Jungschar.

Ev.-Freik. Gem. Flammersbach:

Sonntags: 10 Uhr Gottesdienst/

Abendmahlfeier - jeden 1., 3. und

5. Sonntagmit Predigt.Woche: Di.:

20 Uhr Bibel- und Gebetsstunde.

Fr.: 15 Uhr Kinderstunde; 18 Uhr

Mädchen- und Jungenjungschar,

20 Uhr Jugendstunde.

Ev.-Freik. Gem. Haigerseel-

bach: Sonntags: 10 Uhr, Mahl-

feier und Kinderstunde; 11 Uhr,

Gottesdienst. Wochenveran-

staltungen: Dienstags: (alle 14

Tage): 10-12 Uhr, Krümelkiste

(außer in den Ferien).Montags:

17.30 Uhr, Jungschar; 19.30

Uhr, Jugendgruppe . Donners-

tags: 20 Uhr, Bibel- und Ge-

betsstunde.

Freie ev. Gemeinde Offdilln:

Sonntags: 9.30 Uhr, Gottes-

dienst.Woche:Montags:9Uhr,

Frauen-Gebetskreis; 20 Uhr, Ju-

gendstunde.Dienstags:18Uhr,

Jungschar; 19.30 Uhr, Teen-

kreis. Mittwochs: 9 Uhr,

Männer-Gebetskreis; 20 Uhr,

Gebetsstunde.

Freie ev . Gemeinde Rodenbach:

Sonntags: 10 Uhr, Gottesdienst u.

Kinder-Oase. Wochenveranstal-

tungen: Montags: 10 Uhr, Mutter-

Kind-Kreis (jd. 2. Montag); 18.30

Uhr, Kickboxen. Di.: 16 Uhr, Bibli-

scher Unterricht ab Mai; 17 Uhr,

Jungschar; 20 Uhr, Bibel- und Ge-

betsstunde. Mittwochs: 16 Uhr,

Hausaufgabenbetreuung; 17 Uhr,

Soccer 4 Teens. Do.: 19 Uhr, Ju-

gendkreis. Freitags: 14.30 Uhr,

Seniorennachmittag (2. Freitag).

Ev. Kirchengemeinde Sechshel-

den: Sonntags: 9.30 Uhr, Gottes-

dienst; an jedem letzten Sonntag

im Monat um 14 Uhr. Wochenver-

anstaltungen: Montags: 14.30

Uhr, Frauenhilfe im DGH. Diens-

tags: 19.30 Uhr, Frauenhilfe, ev.

Gemeindehaus. Mittwochs: 9.30

Uhr, Spielkreis für Babys und El-

tern, ev. Gemeindehaus; 15.30

Uhr, Senioren-Männer-Kreis (2. Mi.

imMonat), ev. Gemeindehaus.

CVJM und Landesk. Gem. Sechs-

helden: Sonntags: 14 Uhr, Ge-

meinschaftsstunde, Vereinshaus

Hofstraße. Wochenveranstal-

tung: Mi: 20 Uhr, Gebetsstunde,

VereinshausHofstraße.Kinderund

Jugend: Di: 17-18.30 Uhr, Jung-

schar CVJM (9-13 Jahre), Vereins-

haus. Mi: 18-19.30 Uhr, Teentreff

(14-16 Jahre), ev. Gemeindehaus.

Do.: 17-18.30 Uhr, Jungschar

CVJM (6-9 Jahre), Vereinshaus; 19-

21 Uhr, Jugendkreis CVJM (ab 17

Jahre), Vereinshaus. Fr: 15.30-17

Uhr, Jungscharsport (9-14 Jahre),

Willi-Thielmann-Halle; 19.30-23

Uhr, CVJM-Sport (ab 14), Willi-

Thielmann-Halle.

Freie ev. Gemeinde Steinbach:

Sonntags: 10.30 Uhr, Gottes-

dienst. Woche: Mo: 20 Uhr, Ge-

mischter Chor. Do.: 20 Uhr, Ge-

betsstunde. Fr.: 19.30, Jugend-

stunde.

Christl. Gemeinde Steinbach (Am

Stollen): Sonntags: 9.45 Uhr, Of-

fenes Singen undMahlfeier; 10.45

Uhr, Predigt (jd.2. und4.So. imMo-

nat). Wochenveranstaltungen:

Mo: 19 Uhr, Frauentreffen (jd. 2.

Mo. im Monat). Mi: 20 Uhr, Ge-

betsstunde. Do: 19 Uhr, Jugend-

stunde.

Freie ev. Gemeinde Weidelbach:

So: 10 Uhr, Gottesdienst. Woche:

Mo: 20 Uhr, Frauenkreis (jd. 1. Mo.

im Monat). Di.: 18.30 Uhr, Teen-

kreis. Do.: 9.30 Uhr, Krabbelgrup-

pe; 20 Uhr, Gebetsstunde.

Foto: Evangelisch freikirchliche Ge-

meinde Haiger

Bekanntmachung der Stadt Haiger

Gemäß § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung in

der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl.

I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018

(GVBl. 2018Nr.9S. 247 ff.), sowie Artikel 6 des ZweitenGe-

setzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.

Juni 2018 (GVBl. 2018 Nr.12 S. 291ff.), liegt der Entwurf

der Haushaltssatzung der Stadt Haiger für das Jahr 2019

mit allen Anlagen in der Zeit

vom 23. November 2018 bis einschließlich

03. Dezember 2018

während der Dienststunden im Rathaus Haiger, II. Oberge-

schoss, Zimmer 2.12, öffentlich aus.

Haiger, 22. November 2018

DERMAGISTRAT DER STADT HAIGER

gez. Schramm

Bürgermeister

Notdienste

Apotheken am 22.11.

Dill-Apotheke, Herborn, Bahnhofstr. 11, Tel. 02772/2525.

Apotheke am Roteberg, Dillenburg, Von-Arnoldi-Str. 1, Tel.

02771/267061. Holderberg-Apotheke, E.- Eibelshausen,

Wiesenweg 11, Tel. 02774/6100.

Apotheken am 23.11.

Rathaus-Apotheke,Haiger,Marktplatz4,Tel.02773/4612.

Glocken-Apotheke, Sinn, Brunnenstr. 3, Tel.

02772/51441.

Apotheken am 24.11.

Amts-Apotheke,Herborn,Hauptstr.87,Tel.02772/92860.

Struth-Apotheke, Frohnhausen, Hauptstr. 64, Tel.

02771/32142.

Apotheken am 25.11.

Bahnhof-Apotheke, Dillenburg, Uferstraße, Tel.

02771/5706. Elch-Apotheke, Ehringsh.-Katzenfurt, Siege-

ner Str. 1, Tel. 06449/230.

Apotheken am 26.11.

Westerwald-Apotheke, Herborn, Westerwaldstr. 8, Tel.

02772/53824. Oranien-Apotheke, Dietzhölztal-Ewers-

bach, Hauptstr. 82, Tel. 02774/2391 und 2096.

Apotheken am 27.11.

Amts-Apotheke, Dillenburg, Wilhelmsplatz 14, Tel.

02771/7055. Schloss-Apotheke, Driedorf, Schlossstr. 1,

Tel. 02775/234.

Apotheken am 28.11.

Bären-Apotheke, Herborn, Bahnhofstr. 8, Tel.

02772/2322. Sonnen-Apotheke, Haiger, Marktplatz 1, Tel.

02773/912244.

Notdienste am 24. und 25. November

Notrufnummern: (Nachtdienst ist Notdienst)

ä ÄRZTE

Ärztliche Dispositionszentrale Hessen, Kassel:

Tel. 116 117

Ärztlicher Notdienst Dillenburg, Rotebergstraße 2, 35683

Dillenburg, Tel. 116117

Mittwoch und Freitag: 14.00 – 22.00 Uhr

Wochenenden, Feiertage und Brückentage: 7.00 – 22.00

Uhr. Voranmeldung erbeten unter Tel. 116 117 (ärztliche

Dispositionszentrale Kassel)

ä BUNDESWEHR

Sanitätsdienstliche Bereitschaft für Soldaten: Im Sanitäts-

zentrum Alsberg-Kaserne, Rennerod, Anmeldung allge-

mein: Tel. 02664/503-4104, Anmeldung Zahnarzt:

Tel. 02664/503-4114

ä ZAHNÄRZTE

Der zahnärztliche Notfallvertretungsdienst ist über die

Rufnummer 01805/607011 zu erfragen.

Sprechstunden an Samstagen, Sonn- u. Feiertagen von

10 – 11 Uhr und von 17 – 18 Uhr.

ä AUGENÄRZTE

Augenärztlicher Notdienst Dillenburg: Notdienstzentrale

der Augenärzte Mittelhessen in den Räumen der Universi-

täts-Augenklinik Gießen, Friedrichstr. 18,

Tel. 0641/98546444.

ä TIERÄRZTE

Der tierärztliche Notdienst ist bei den Haustierärzten zu

erfragen. Nur für Haiger: JoachimWeber, prakt. Tierarzt,

Hickenweg 5, Haiger, Tel. 02773/1680.

Bereitschaftsdienst Tierärztlicher Notdienst für Pferde:

Bernd Millat, Pferdepraxis Aartalsee, Wetzlarer Straße 9,

35756 Bellersdorf, Telefon: 06444/921133.

ä KRANKENHÄUSER

Die Besuchszeiten in den Dill-Kliniken Dillenburg sind von

Montag bis Sonntag, von 10 – 12 Uhr und von 14 – 19 Uhr.

Geburtsklinik der Dill-Kliniken, Dillenburg, 10 – 12 Uhr und

14 – 17 Uhr, Väter bis 19 Uhr.

ä GIFTNOTRUF: Tel. 06131/19240

ä POLIZEI: 02771/907-0

ä NOTRUFNUMMER: 110

ä FEUERWEHR/RETTUNGSDIENST: Tel. 112

ä RUFBEREITSCHAFT FORSTAMT

Die Rufbereitschaft des Forstamtes Herborn ist über die

Rufnummer 02772/47040 (Anrufbeantworter) erreichbar.

Der Vorsitzende

des „Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschusses“

der Stadtverordnetenversammlung Haiger

Haiger, 21. November 2018

E I N L A D U N G

zu einer Sitzung des Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschusses der

Stadtverordnetenversammlung Haiger für

Mittwoch, den 28. November 2018, 17.30 Uhr

• STADTVERORDNETENSITZUNGSSAAL •

- Rathaus Haiger -

> BITTE SEITENEINGANG (Kirchenseite) BENUTZEN <

gez. Matthias Hain, Ausschussvorsitzender

TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung, Beschlussfähigkeit und Feststellung der Tagesordnung

2. Mitteilungen desMagistrates

3. Haushaltsplan der Stadt Haiger für das Jahr 2019

hier: Beratung über den Entwurf (soweit ausschussrelevant)

4. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Haiger für das Jahr 2019

hier: Beratung über den Entwurf (soweit ausschussrelevant)

5. Schiedsamtsbezirk Haiger-Sechshelden

hier: Wiederwahl einer stellvertretenden Schiedsperson

6. Schiedsamtsbezirk Haiger-Dillbrecht

hier: Neuwahl einer Schiedsperson

7. Stadthalle Haiger

hier: Sachstand

8. Bauleitplanung der Stadt Haiger

Bebauungsplan „Am Grünberg“, Gemarkung Offdilln im Verfahren

gem. § 13b BauGB

hier: a) Abwägung der vorliegenden Stellungnahmen

b) Änderungen nach der Offenlage

c) Satzungsbeschluss

d) Zustimmung zum Entwurf des städtebaulichen

Vertrages zwischen der Stadt Haiger und den Vorhabenträgern

9. Bauleitplanung der Stadt Haiger

2. Änderung Bebauungsplan „Hickenweg“, Gemarkung Haiger, im

Verfahren gem. § 13 a BauGB

hier: - Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB

- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und

- Abschluss des Bauleitplanverfahrens, Inkrafttreten

10. Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Beschlussfassung

über die Verwendung des Jahresgewinnes der Stadtwerke Haiger

11. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2018 der Stadt

werke Haiger

12. Strom-Tarifpreise zum 01. Januar 2019 der Stadtwerke Haiger

13. Erdgas-Tarifpreise zum 01. Januar 2019 der Stadtwerke Haiger

14. Stromnetzübernahme zum 01. Januar 2019 durch die Stadtwerke

Haiger

15. Änderung der Ergänzenden Bedingungen und Einführung

Technischer Anschlussbedingungen der Stadtwerke Haiger zur AV

BWasserV

16. Anfragen und Anregungen

17. Grundstücksangelegenheiten
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Glückspilz kann den Kia gewinnen
Der Gewerbeverein Haiger verlost einen „Picanto“ und viele weitere Preise

Ein wunderschönes Weih-

nachtsgeschenk können

Glückspilze in der Vorweih-

nachtszeit in Haiger gewin-

nen. Der Gewerbeverein GVH

verlost wie in jedem Jahr zahl-

reiche Preise – Hauptgewinn

ist ein KIA Picanto 1.0 Edition

im Wert von über 10 000 Eu-

ro.

Auch die weiteren Preise

können sich sehen lassen, da-

zu zählen ein Mähroboter, der

die Arbeit im Garten erleich-

tert, sowie ein Staubsauger-

Roboter, der zu Hause ordent-

lich zur Hand geht.

Auch ein Reisegutschein

wartet auf einen Glückspilz -

natürlich wieder mit dabei sind

auch die zahlreichen Preise in

Form der beliebten GVH-

Geschenkgutscheine.

Insgesamt werden 6000 Lose
zum Verkauf angeboten

Der Losverkauf des Gewer-

bevereins findet in der Zeit vom

23. November bis zum 21. De-

zember (12 Uhr) statt. Lose

können in den Ladengeschäf-

ten der GVH-Mitglieder in Hai-

ger erworben werden. „Insge-

samt werden 6000 Lose zum

Preis von je 2,50 Euro zum Ver-

kauf angeboten“, erklärt Vor-

standsmitglied Marco Gill-

mann.

Die Ziehung der Gewinnlose

findet am 21. Dezember (Frei-

tag, 19 Uhr) wie gewohnt auf

der Bühne des „Winterzau-

bers“ am Steigplatz statt.

Der KIA Picanto wird in der

Farbe „Schneeweiß“ ausgelie-

fert. Er verfügt über Fahrer- und

Beifahrerairbag, ABS mit elek-

tronischer Bremskraftvertei-

lung, Bremsassistent, Bergan-

fahrhilfe, ISOFIX-Halterungen

für Kindersitze und das elek-

tronische Stabilitätsprogramm

(ESC). Eine Klimaanlage, Mul-

tifunktionslenkrad sowie ein

Radio mit RDS– und MP3-

Funktion gehören ebenfalls da-

zu. Die Gewinnerliste wird nach

der Ziehung in den teilnehmen-

den Geschäften der GVH-

Mitglieder ausliegen und auch

auf der Internetseite des GVH

(www.gvhhaiger. de) bekannt-

gegeben. Die Gewinner kön-

nen sich unter Tel. (02773) 9

44 80 oder Tel. (02773) 9 20

00 sowie per Email an:

info@gvh-haiger.de melden.

Die Gewinne müssen bis

spätestens 15. Januar 2019

abgeholt worden sein. Sollte

sich der Inhaber eines Gewinn-

loses nicht bis zu diesem Tag

gemeldet haben, verfällt der

Gewinnanspruch. Auch die

Weihnachtsverlosung 2018 ist

für den guten Zweck bestimmt.

In diesem Jahr kommt der Rein-

gewinn den Jugendfeuerweh-

ren der Stadt Haiger zugute.

Lose gibt es in den folgen-

den GVH-Mitgliedsgeschäften:

Optik Hotze, Hifi TV Video

Adam, EP Müller, Reisebüro

First, Metzgerei Fischbach,

Blumenstudio Schmidt-

Heppner, Samen Schneider,

Gillmann Lotto-Foto-Trend,

Fliesen Triesch, Uhren &

Schmuck Müller, Museums-

stübchen, Autohaus Haiger

Stöcklein GmbH, Sonnenapo-

theke, Domino Friseur & Shop,

Buchhandlung Krenzer, Stadt

Haiger, Esso Roth, Sparkasse

Dillenburg Filiale Haiger, VR

Bank Lahn-Dill eG Filiale Hai-

ger, Rathaus Apotheke, Auto-

haus Schüler, Reifen Schmidt

Point S, Automobile Müller,

Kosmetik-Praxis Hautnah und

Saring Mode. (red)

Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk können Glückspilze in der Vorweihnachtszeit in Haiger gewinnen. Der Gewerbeverein Haiger verlost wie-
der zahlreiche Preise – Hauptgewinn ist ein KIA Picanto 1.0 Edition im Wert von über 10 000 Euro. (Foto: Jobmann)

„Kunst in der Stadt“ beginnt heute
Ab heute (Donnerstag) wird die Haigerer Stadthalle wieder zu einer großen Ga-

lerie. Über 40 Künstler aus Haiger und der Nachbarschaft präsentieren bei „Kunst

in der Stadt“ wieder Gemälde, Skulpturen, Fotografien und vieles mehr. Das Son-

derthema lautet „Die Welt ist bunt“. Eröffnet wird die Veranstaltung heute ab 19

Uhr inderStadthalle.Geplant ist einbuntesProgramm, zudemunter anderemStef-

fen Runzheimer (Klavier) und Miriam Abel (Gesang) sowie das Comedy-Duo „Wei-

gand & Genähr“ aus dem Siegerland beitragen wollen. Zur Begrüßung spricht Bür-

germeisterMarioSchramm,anschließendwerdendieKünstler kurz vorgestellt. An-

schließend besteht die Möglichkeit, durch die Ausstellung zu schlendern und mit

den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Das Kabarett-Duo „Weigand und Genähr“ lädt das Publikum zu einer „amüsan-

ten Reise zu den Besonderheiten der Region mit kleinen Abstechern zu den gro-

ßen Weltthemen“ ein. Mit Witz und Biss nehmen Christa Weigand und Bernd-Mi-

chael Genähr ihreMitmenschen und ihre Umwelt auf die Schippe.Musikalisch, ka-

barettistisch, komisch – und immer nah am Publikum lassen sich die liebenswür-

digen Siegerländer über die kleinen und großen Probleme der Region aus. Dass

da der benachbarte Dillkreis und die Hessentagsstadt Haiger eine Rolle spielen,

versteht sich von selbst.

DerFreitag ist von9bis13Uhr fürdieSchulen„reserviert“,abends findeteineLe-

sungmitMichaelOrthstatt.AmSamstagkanndieAusstellungvon14bis18Uhrbe-

sichtigt werden. Am Sonntag ist sie von 13 bis 17 Uhr für alle Kunstinteressierten

geöffnet. Am Freitag (19Uhr) liest der gebürtige HaigererMichael Orth in der Stadt-

halleausseinemaktuellenBuch.DerAbendstehtunterdemMotto„Haiger istüber-

all - Buenas Noches en Haiger“. (öah/Fotos: Triesch/Stadt Haiger)

Infos zur Unternehmensnachfolge

„Unternehmensnachfolge – Frühzeitig an später denken“ lau-

tet das Motto eines IHK-Seminars. Eine Betriebsnachfolge ist

komplex undnicht seltenmit vielen Emotionen verbunden. Ein er-

folgreicher Nachfolgeprozess kann gut und gerne vier bis sechs

Jahre dauern. Deshalb sollte die Nachfolge rechtzeitig geplant

werden. Die IHK Lahn-Dill bietet am 28. November (17.30 – 19

Uhr) in der Geschäftsstelle Biedenkopf eine kostenfreie Abend-

veranstaltung zumThemaUnternehmensnachfolgean.Nachden

Vorträgen stehen die Referenten in einer Fragerunde zur Verfü-

gung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.ihk-

lahndill.de.

KreativTag in Herborn

Ein Patchwork-, Handarbeits - & KreativTag in Verbindung

mit einem Adventsmarkt findet am 24. November (Sams-

tag) von 10 bis 17 Uhr im Festsaal der Vitosklinik in Her-

born statt. Dort finden Interessierte viele Anregungen und

dasbenötigteMaterial - Patchworkstoffe, -zubehör sowieak-

tuelle Stoffkollektionen, Nähzubehöre, Bücher und Fach-

zeitschriften. Künstler und kreative Aussteller bieten selbst-

gefertigte Kostbarkeiten – Seife, Schmuck, Taschen, schö-

ne Dinge zur Dekoration, Kinderkleidung und mehr. Der Er-

lös geht an die Stiftung „Menschen für Menschen“ der

Karlheinz-Böhm-Äthiopienhilfe.

„Freu(n)de-Päckchen“verschenken
Verein lebensWERT in Haiger: Stollen, Naschereien undmehr

Der Verein lebensWERT

kümmert sich im Raum Haiger

um einsame und notleidende

Menschen. InderAdvents-und

Weihnachtszeit wollen die

Mitarbeiter diesen Menschen

eine Freudemachen.

„Bei unseren Besuchen wol-

len wir in Schuhkartons ver-

packte Leckereien und Weih-

nachtsnaschereien wie Stol-

len, Nüsse, Spekulatius und

Datteln, aber auch Tee, Kerzen

oder Kalender verschenken“,

erklärt lebensWERT-Leiter Axel

Hofeditz. „Ebenso können un-

verderbliche Waren wie Kos-

metikartikel, ein Büchlein, ei-

ne CD oder ein Gutschein von

Haigerer Geschäften einge-

packt werden.“ Dem Ideen-

reichtum seien keine Grenze

gesetzt: Alles, was in einen

Schuhkarton passt und unver-

derblich ist, kann eingepackt

werden – aber bitte keine ge-

brauchten Dinge. „Wer ein

Freu(n)de-Päckchen speziell

nur für Männer, Frauen oder

Kinder zusammenstellen will,

sollte das auf dem Karton les-

bar vermerken“, bittet Axel Ho-

feditz. „Um das Verteilen zu er-

leichtern, die weihnachtlich ge-

stalteten Schuhkartons so ver-

packt sein, dass wir den De-

ckel leicht öffnen können.“

Ab sofort können die

„Freu(n)de-Päckchen“ im

Schuhkarton im lebensWERT-

Café oder im Museumsstüb-

chen – beide am Haigerer

Marktplatz – zu den Öffnungs-

zeitenabgegebenwerden. (wlu)

Neue Konrektorin
Ann-Kristin Pfeifer in Allendorf ernannt

Das Kultus-

ministerium des

Landes Hessen

lobte in diesem

Jahr auch für

kleinere Grund-

schulen die

Stelle eines

Konrektors oder

einer Konrekto-

rin zur Unter-

stützung und

Entlastung der

Schulleitung

aus.

Nachdem zum

1. August die

Stelle der Schul-

leiterin an der

Wachenberg-

schule schon

kommisarisch neu besetzt wur-

de, wurde nun Ann-Kristin Pfei-

fer in das Amt der Konrektorin

berufen.

In einer kleinen Feierstunde

überreichte die schulfachliche

Aufsichtsbeamtin, Ines Gräfe

(rechts), Ann-Kristin Pfeifer die

entsprechende Urkunde.

Susanne Dietermann freute

sich als Schulleiterin sehr über

die zügige Besetzung der Funk-

tionsstelle und betonte die be-

reits gute Zusammenarbeit mit

der Kollegin. Ein Wermutstrop-

fen sei es aber, dass mit der

Funktionsstelle einer Konrek-

torin keine zusätzlichen Ver-

waltungsstunden verknüpft

seien, man sich das bestehen-

de Kontingent teilen müsse.

Doch verteile sich die Arbeit

so wenigstens auf mehrere

Schultern in einem Team. (lg)

Schnell gestapelt
Unter Anleitung des Jugenddiakons der evangelischen Kirche

inAllendorf fandkürzlicheinbesonderer „Sporttag“anderGrund-

schule statt. Markus Trick, der in seiner Freizeit Speed-Stacking

als Sportart betreibt, zeigte den Jungen und Mädchen, wie man

mit den speziellen Stacking-Bechern Dreier-, Sechser- oder gar

Neunertürme auf- und abbaut. Wichtig sei es, betonte Trick, die

rechte und linke Hand immer im Wechsel zu benutzen. Nach ei-

ner gemeinsamen Einführung konnten sich die Kinder aller Klas-

sen nach und nach im Stacken üben. Dabei gingen sie hochkon-

zentriert und ehrgeizig zur Sache, denn es gab auch die Mög-

lichkeit, die Stackgeschwindigkeit zu messen. Zum Abschluss

des Tages gab es eine kleine Vorführung. Die Kinder würden

sich freuen, wenn die besondere Sportart in den Unterricht ein-

gebaut werden könnte. „DiesemWunsch werden wir gerne nach-

kommen“, betonte Schulleiterin Susanne Dietermann. Speed-

Stacking fördere nicht nur die Konzentration und Geschicklich-

keit, sondern durch den Wechsel von linker und rechter Hand zu-

dem die Verknüpfung von Leitungsbahnen im Gehirn. (lg)
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Verordnung zur Festsetzung eines

Wasserschutzgebietes zum Schutz

der Trinkwassergewinnungsanlage

Tiefbrunnen „In der Au“ in der Ge-

markung Sechshelden der Stadt Hai-

ger, Lahn-Dill-Kreis

Vom 16.08.2018

Auf Grund der §§ 51 und 52 des Ge-

setzes zurOrdnungdesWasserhaus-

halts (Wasserhaushaltsgesetz -

WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S.

2585), zuletzt geändert am

18.07.2017 (BGBl. I S. 2771), und

der § 33 und 76 Abs. 2 des Hessi-

schen Wassergesetzes (HWG) vom

14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt

geändert am 28.05.2018 (GVBl. S.

184 ff), wird Folgendes verordnet:

§ 1

Schutzgebietsfestsetzung

Im Interesse der öffentlichen Was-

serversorgung wird zum Schutz des

Grundwassers im Einzugsgebiet der

Trinkwassergewinnungsanlage Tief-

brunnen „In der Au“ in der Gemar-

kung Sechshelden der Stadt Haiger,

zu Gunsten der Stadtwerke Haiger,

ein Wasserschutzgebiet festgesetzt.

§ 2

Gliederung, Umfang, Grenzen

Das Wasserschutzgebiet gliedert

sich in drei Schutzzonen und zwar in

Zone I (Fassungsbereich),

Zone II (engere Schutzzone),

Zone III (weitere Schutzzone).

• Das Wasserschutzgebiet und sei-

ne Schutzzonen sind in der als Anla-

ge zu dieser Verordnung veröffent-

lichten Karte im Maßstab 1: 10.000

und mit der Aufzählung nach § 3 dar-

gestellt.

Die genaue Abgrenzung des Was-

serschutzgebietes und der Schutz-

zonen ergibt sich aus den Schutzge-

bietskarten,derÜbersichtskarte i.M.

1:10.000 sowie der Detailkarte i. M.

1:2.000, in denen die Schutzzonen

sind wie folgt dargestellt sind:

Zone I = schwarze Umrandung mit in-

nenliegender Rotabsetzung/roter

Punkt bzw. schwarze Umrandung mit

innenliegender schwarzer Füllung,

Zone II = schwarze gestrichelte Um-

randung mit innenliegender Blauab-

setzung bzw. schwarze gestrichelte

Umrandung,

Zone III = schwarze Umrandung mit

innenliegender Gelbabsetzung

bzw. schwarze Umrandung.

• Die Anlage und die Schutzgebiets-

karten sind Bestandteile dieser Ver-

ordnung. Die Schutzgebietskarten

werden archivmäßig beim

Regierungspräsidium Gießen

Abteilung Umwelt, Dezernat 41.1

Marburger Straße 91

35396 Gießen und bei dem

Magistrat der Stadt Haiger

Marktplatz 7, 35708 Haiger

verwahrt. Sie können dort während

der Dienstzeit von jedermann einge-

sehen werden.

Die Übersichtskarte sowie die De-

tailkarte sind außerdem beim

Kreisausschuss des

Lahn-Dill-Kreises

Abtlg 26.2 Wasser und Bodenschutz

Karl-Kellner-Ring 51, 35576Wetzlar

Fachdienst Infektionsschutz und

Umweltmedizin

Schlossstraße 20, 35745 Herborn

Abteilung für den ländlichen Raum

Fachdienst Landwirtschaft/Forsten

Karl-Kellner-Ring 51

35576Wetzlar

Hessischen Landesamt für Natur-

schutz, Umwelt und Geologie

Rheingaustraße 186

65203Wiesbaden

Hessen-Forst

Forstamt Herborn

Uckersdorfer Weg 6, 35745 Herborn

HessenMobil

Straßen- und Verkehrsmanagement

Moritzstraße 16

35683 Dillenburg sowie bei den

Stadtwerken Haiger

Hüttenstraße 18, 35708 Haiger

als Arbeitsunterlagen vorhanden.

§ 3

Aufzählung der Flurstücke, Fluren

und Gemarkungen

• Zone I (Fassungsbereich)

Die Zone I (Fassungsbereich) für den

Tiefbrunnen „In der Au“ umfasst in

der Gemarkung Sechshelden der

Stadt Haiger, Flur 21, das Flurstück

108 teilweise.

• Zone II (engere Schutzzone)

Die Zone II (engere Schutzzone) für

diesenTiefbrunnenumfasstTeileder

Fluren 17 und 21 der Gemarkung

Sechshelden der Stadt Haiger.

• Zone III (weitere Schutzzone)

Die Zone III (weitere Schutzzone) um-

fasst Teile der Gemarkung Sechs-

helden der Stadt Haiger.

§ 4

Verbote in der Zone III

Die Zone III soll den Schutz vor weit-

reichenden Beeinträchtigungen,

insbesondere vor nicht oder schwer

abbaubaren chemischen und radio-

aktiven Verunreinigungen, gewähr-

leisten.

In der Zone III sind verboten:

• das Versickern und Versenken von

Abwasser und des auf Straßen und

sonstigen befestigten Flächen anfal-

lenden Niederschlagswassers mit

Ausnahme der breitflächigen Versi-

ckerung über die belebte Bodenzone

bei günstigen Standortbedingungen.

Günstige Standortbedingungen lie-

gen vor, wenn die Untergrundverhält-

nisse gewährleisten, dass vor dem

Eintritt in das Grundwasser mitge-

führte Schadstoffe abgebaut werden

oder ein Eintritt in das Grundwasser

nicht zu erwarten ist.

Ausgenommen ist auch das Versi-

ckern von Niederschlagswasser, das

von Feld- und Forstwegen sowie von

Dach-, Terrassen-undHofflächenvon

Wohn- und Verwaltungsgebäuden

und ähnlich genutzten Anwesen

stammt.

Dieses Verbot gilt nicht, wenn für das

Versickern eine Erlaubnis nach dem

Gesetz zur Ordnung des Wasser-

haushalts (WHG) erteilt worden ist.

Dieses Verbot gilt ferner nicht, wenn

bei ungünstigen Standortverhältnis-

sen der Unterhaltungspflichtige für

Bundesfernstraßen und Landesstra-

ßen im Einvernehmen mit der Obe-

ren Wasserbehörde die erforderli-

chen Maßnahmen zum Schutz des

Grundwassers bei Versickerung von

Straßenoberflächenwasser ergreift;

• das Errichten von Abwasserbe-

handlungsanlagen (mit Ausnahme

zugelassener Kleinkläranlagen) und

das Errichten und Betreiben von Ab-

wassersammelgruben;

• Maßnahmen, die im Widerspruch

zur jeweils gültigen Fassung der Ver-

ordnung über Anlagen zum Umgang

mit wassergefährdenden Stoffen

(Anlagenverordnung - AwSV) stehen;

• der Umgang mit sowie das Abla-

gern, das Zwischenlagern sowie das

Einbringen von wassergefährdenden

Stoffen in den Untergrund, es sei

denn, eine nachteilige Veränderung

der Grundwasserbeschaffenheit ist

nicht zu besorgen;

• dasErrichten undBetreiben von ge-

werblichen, industriellen und der For-

schung dienenden Betrieben und Be-

triebsteilen, in welchen mit radioak-

tiven oder wassergefährdenden Stof-

fen im Sinne des Gesetzes zur Ord-

nung des Wasserhaushalts und den

dazu ergangenen Rechtsverordnun-

gen zum unmittelbaren Betriebs-

zweck umgegangen wird;

• das Errichten und Betreiben von

Rohrleitungen für wassergefährden-

de Stoffe außerhalb eines Werksge-

ländes;

• dasErrichten undBetreiben von ge-

werblichen, industriellen und der For-

schung dienenden Betrieben und An-

lagen, in denen als Reststoffe radio-

aktive Stoffe, wassergefährdende

Stoffe oder Betriebsabwässer, aus-

genommen Kühlwasser, anfallen,

wenn diese Stoffe nicht vollständig

undsicher ausdemSchutzgebiet hin-

ausgeleitet, hinausgebracht, ausrei-

chend behandelt oder zulässigerwei-

se in eine öffentliche Kanalisation

eingeleitet werden;

• das Errichten und Betreiben von

Zwischenlagern, Endlagern, Sam-

melstellen und Aufbereitungsanla-

gen für radioaktive Stoffe;

• das Lagern, Abfüllen und Umschla-

gen radioaktiver Stoffe;

• das Lagern von zur Wiederverwen-

dung vorgesehenen wassergefähr-

dendenMaterialienundvonAbfallmit

Ausnahme von Zwischenlagern für

Erdaushub, Bauschutt, Straßenauf-

bruch soweit sie unbelastet sind;

• Abfallentsorgungs-, Abfall-

verwertungs- sowie Abfallumschlag-

anlagen und Deponien. Kompostie-

rungsanlagen sind nur dann verbo-

ten, wenn eine nachteilige Verände-

rung der Grundwasserbeschaffen-

heit zu besorgen ist;

• der Wiedereinbau von Bodenma-

terial aus dem Bereich einer Altlast

oder eines Schadensfalles;

• die Verwendung von auswa-

schungsgefährdeten oder auslaug-

baren wassergefährdenden Materia-

lien bei Baumaßnahmen im Freien;

• Bohrungen, Erdaufschlüsse und

sonstige Bodeneingriffe mit wesent-

licher Minderung der Grundwasser-

überdeckung (Fläche oder Tiefe).

Dieses Verbot gilt nicht, wenn fach-

behördlich festgestellt worden ist,

dass keine nachteilige Veränderung

der Grundwasserbeschaffenheit zu

besorgen ist;

• Erdwärmenutzung zumHeizen oder

Kühlen, sofern sie einer wasser-

rechtlichen Zulassung bedarf;

• die Verwendung von

Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-

kämpfungsmitteln, für die ein allge-

meines oder für Wasserschutzgebie-

te geltendes Anwendungsverbot be-

steht sowie die unsachgemäße Ver-

wendung von zugelassenen Pflan-

zenschutzmitteln und deren Aufbrin-

gung mit Luftfahrzeugen;

• die Lagerung von organischen Dün-

gern und Silage, sofern Sickersäfte

anfallen und diese nicht schadlos

aufgefangen, verwertet oder ord-

nungsgemäß beseitigt werden;

• die Zwischenlagerung von Fest-

mist und festen Gärresten auf unbe-

festigten Flächen, wenn das Entste-

hen von Sickersaft und dessen Ein-

dringen in das Grundwasser zu be-

sorgen ist;

• das Betreiben von unterirdischen

Anlagen zum Sammeln, Befördern,

Lagern und Abfüllen von organi-

schen Düngern und Silagesickersäf-

ten mit Ausnahme von solchen Anla-

gen, bei welchen der Nachweis der

Dichtigkeit erbracht ist. Die Dichtig-

keit kann z. B. durch ein Leckerken-

nungsdrän mit Kontrollmöglichkeit

(bei Neuanlagen) oder durch Dich-

tigkeitsprüfungen (bei Altanlagen)

nachgewiesen werden. Die Dichtig-

keitsprüfung hat unmittelbar nach In-

krafttreten der Verordnung und an-

schließend im Abstand von 5 Jahren

durch Eigenkontrolle zu erfolgen und

ist zu dokumentieren;

• das Anlegen oder Erweitern von

Dränungen und Vorflutgräben. Die

Unterhaltung bestehender Dränun-

gen und Vorflutgräben sowie ggf. die

Schaffung eines gleichwertigen Er-

satzes ist von diesemVerbot nicht er-

fasst;

• Manöver und Übungen der Streit-

kräfte oder anderer Organisationen;

• militärische Anlagen, sofern eine

nachteilige Veränderung der Grund-

wasserbeschaffenheit zu besorgen

ist;

• das Anlegen und Erweitern von

Start-, Lande- und Sicherheitsflä-

chen des Luftverkehrs;

• Flächen für Motorsport und Motor-

sportveranstaltungen;

• das Anlegen und Erweitern von

Friedhöfen;

• das Anlegen und Erweitern von

Kleingartenanlagen.

§ 5

Verbote in der Zone II

Die Zone II soll den Schutz vor Ver-

unreinigungen durch pathogene Mi-

kroorganismen sowie vor sonstigen

Beeinträchtigungen gewährleisten,

die wegen ihrer Nähe zur Fassungs-

anlage besonders gefährdend sind.

In der Zone II gelten die Verbote für

die Zone III. Darüber hinaus sind ver-

boten:

• das Errichten und die wesentliche

Änderung von Gebäuden und sonsti-

gen baulichen Anlagen;

• Lager für Baustoffe und Bauma-

schinen sowie Baustellen und Bau-

stelleneinrichtungen;

•derNeubauunddiewesentlicheÄn-

derung von Straßen, Bahnlinien und

sonstigen Verkehrsanlagen, ausge-

nommen unbefestigte oder wasser-

gebundene Feld- und Forstwege;

• das Durchleiten und Hinausleiten

von Abwasser;

•dasbreitflächigeVersickernvonauf

Straßen und sonstigen befestigten

Flächen anfallendem Niederschlags-

wasser über die belebte Bodenzone

auch bei günstigen Standortbedin-

gungen. Ausgenommen ist die breit-

flächige Versickerung von Nieder-

schlagswasser von Feld- und Forst-

wegen.

Dieses Verbot gilt ferner nicht, wenn

der Unterhaltungspflichtige für Bun-

desfernstraßen und Landesstraßen

im Einvernehmen mit der Oberen

Wasserbehörde die erforderlichen

Maßnahmen zum Schutz des Grund-

wassers bei Versickerung von Stra-

ßenoberflächenwasser ergreift;

• der Umgang mit und das Befördern

von radioaktiven und wassergefähr-

denden Stoffen. Erlaubt ist das Be-

fördern von Silagesickersäften,

Dünge-, Pflanzenschutz- und Schäd-

lingsbekämpfungsmitteln zum

Zweck der ordnungsgemäßen Aus-

bringung unddie Verwendung vonBe-

triebsstoffen in land- und forstwirt-

schaftlichen Maschinen und Kraft-

fahrzeugen;

• jegliche Bodeneingriffe, die über

die ordnungsgemäße land- und forst-

wirtschaftliche Bearbeitung hinaus-

gehen und die belebte Bodenzone

verletzen oder die Grundwasserüber-

deckung vermindern;

• das Herstellen oder wesentliche

Umgestalten von oberirdischen Ge-

wässernunddieSchaffung vonHoch-

wasserretentionsflächen;

• Bergbau, wenn er zum Zerreißen

der Grundwasserüberdeckung, zu

Einmuldungen oder offenen Wasser-

ansammlungen führen kann;

• Sprengungen;

• das Abstellen von Kraftfahrzeugen

auf wasserdurchlässigem Unter-

grund mit Ausnahme des Abstellens

im Rahmen von land- und forstwirt-

schaftlichen Tätigkeiten sowie Tä-

tigkeiten des Wasserversorgungsun-

ternehmens oder seiner Beauftrag-

ten;

• Parkplätze, Sport- und Freizeitan-

lagen;

• Zeltlager, Bade- und Campingplät-

ze und das Abstellen von Wohnwa-

gen undWohnmobilen;

• dasWaschen, Reparieren undWar-

ten von Kraftfahrzeugen;

• das Vergraben und Entsorgen von

Tierkörpern, Tierkörperteilen und

Tierkörperinnereien, sowie das Er-

richten und Betreiben von Luderplät-

zen und die Anlage von Futterstellen

für Wildtiere;

• Kompostierungs- und Biogasanla-

gen;

• die Bewässerung mit hygienisch

bedenklichemWasser;

• Kleingärten.

§ 6

Verbote in der Zone I

Die Zone I soll den Schutz der un-

mittelbaren Umgebung der Fas-

sungsanlage vor Verunreinigungen

und sonstigen Beeinträchtigungen

gewährleisten.

In der Zone I gelten die Verbote für

die Zone II. Darüber hinaus sind ver-

boten:

• Fahr- und Fußgängerverkehr sowie

Reiten mit Ausnahme von Tätigkei-

ten des Wasserversorgungsunter-

nehmens oder seiner Beauftragten,

die der Unterhaltung der Wasserver-

sorgungsanlage oder des Fassungs-

bereiches dienen;

• landwirtschaftliche, forstwirt-

schaftliche und gartenbauliche Nut-

zung;

• die Anwendung von Düngern,

Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-

kämpfungsmitteln;

• das Verletzen der belebten Bo-

denzone;

• Neuanpflanzungen.

§ 7

Ver- und Gebote für die landwirt-

schaftliche und gartenbauliche

Flächennutzung in der Zone III

Zusätzlich zu den in dem § 4 ge-

nannten Verboten gelten folgende

Ver- und Gebote:

• Die Düngung, die Bodenbearbei-

tung, der Anbau und die Bodennut-

zung, die Bewässerung, der Pflan-

zenschutz sowie die Dokumentation

der Bewirtschaftung haben nach den

Vorgaben der ordnungsgemäßen

Landbewirtschaftung zu erfolgen. Es

wird insbesondere auf die Dünge-

verordnung in der jeweils aktuellen

Fassung verwiesen.

• Grünland darf nicht in Ackerland

umgewandelt werden. Die Grünlan-

derneuerung darf nur durch Direkt-

saat erfolgen.

• Das Ausbringen von Klärschlamm

und von Gärresten aus Koferment-

Biogasanlagen ist verboten.

• Verboten ist eine Beweidung, bei

der die Grasnarbe großflächig zer-

stört wird; dies ist insbesondere

dann der Fall, wenn der Aufwuchs

nicht zur Versorgung der Tiere aus-

reicht.

• Die Erstaufforstung von landwirt-

schaftlich genutzten Flächen ist ver-

boten, wenn die Grundwasserneu-

bildung wesentlich beeinträchtigt

wird oder ein über das übliche Maß

hinausgehender Stickstoffeintrag in

das Grundwasser zu besorgen ist.

• Bewirtschafter landwirtschaftlich

und gartenbaulich genutzter Flächen

müssen schlagspezifische Aufzeich-

nungen über Art, Menge und Zeit-

punkt der eingesetzten Düngemittel

und Pflanzenschutzmittel sowie über

die angebauten Kulturen, durchge-

führte Bodenbearbeitungsmaßnah-

menunderzielte Erträge führen.Hier-

zu können vorhandene Aufzeichnun-

gen herangezogen werden. Die Auf-

zeichnungen sind sieben Jahre auf-

zubewahren und auf Verlangen der

zuständigen Wasserbehörde vorzu-

legen.

§ 8

Verbote für die landwirtschaftliche

und gartenbauliche Flächennut-

zung in der Zone II

Für die landwirtschaftliche und die

gartenbauliche Grundstücksnutzung

in der Zone II gelten die Ver- und Ge-

bote der § § 5 und 7. Darüber hin-

aus sind verboten:

• die Beweidung;

• die organische Düngung mit Aus-

nahme der Gründüngung;

• die Lagerung und Zwischenlage-

rung von organischen Düngern und

Silagen;

• die Neuanlage und Erweiterung von

Flächen zum Anbau von Sonderkul-

turen.

§ 9

Ver- und Gebote für die landwirt-

schaftliche Grundstücksnutzung

bei Vorhandensein einer Kooperati-

onsvereinbarung

Besteht zwischen dem Träger der öf-

fentlichen Wasserversorgung und

den im Wasserschutzgebiet wirt-

schaftenden Landwirten eine Koope-

rationsvereinbarung, der die Obere

Wasserbehörde zugestimmt hat, so

gelten für die Landwirte, die an der

Kooperationsvereinbarung beteiligt

sind, anstatt der Ge- und Verbote der

§ § 7 und 8 die Regelungen der Ko-

operationsvereinbarung.

§ 10

Duldungs- und Handlungspflichten

Die Eigentümer und Nutzungsbe-

rechtigten von Grundstücken inner-

halb des Wasserschutzgebietes ha-

ben, soweit sie nicht selbst zur Vor-

nahme dieser Handlung verpflichtet

sind, zudulden,dassBeauftragteder

zuständigen Behörden oder von die-

sen Verpflichtete

1. die Grundstücke zur Beobachtung

des Wassers und des Bodens betre-

ten;

2. den Fassungsbereich einzäunen;

3. Beobachtungs- und / oder Mess-

stellen einrichten bzw. niederbrin-

gen;

4. Hinweisschilder zur Kennzeich-

nung des Wasserschutzgebietes

aufstellen;

5. Mulden und Erdaufschlüsse auf-

füllen;

6. wassergefährdende Ablagerun-

gen beseitigen;

7. notwendige Einrichtungen zur si-

cheren und unschädlichen Ableitung

des anfallenden Oberflächenwas-

sers aus dem Wasserschutzgebiet

errichten;

8. Vorkehrungen an den im Wasser-

schutzgebiet liegenden Straßen und

Wegen zur Verhinderung von Unfäl-

len mit wassergefährdenden Stoffen

und zur Minderung von deren Folgen

treffen;

9. Maßnahmen zum Schutz vor Über-

schwemmungen vornehmen;

10. zur ErmittlungderNmin-Werte vor

Vegetationsbeginn und nach der Ern-

te bzw. im Herbst auf landwirtschaft-

lich genutzten Flächen die maschi-

nelle Entnahme von Bodenproben -

unter größtmöglicher Schonung der

Fläche - durchführen.

§ 11

Befreiungen

(1) Von den Verboten, Beschrän-

kungen sowie Duldungs- und Hand-

lungspflichten dieser Verordnung

kann die zuständige Wasserbehörde

auf Antrag eine Befreiung zulassen.

Die Befreiung bedarf der Schrift-

form.

• Handlungen, die nach Inkrafttre-

ten dieser Verordnung begonnen

werden und einer wasserrechtlichen

Erlaubnis, Bewilligung, Genehmi-

gung oder Befreiung, einer immissi-

onsschutzrechtlichen, abfallrechtli-

chen, naturschutzrechtlichen, forst-

rechtlichen oder bauaufsichtlichen

Genehmigung oder einer boden-

schutzrechtlichen Anordnung oder

Genehmigung bedürfen oder die auf-

grund eines bergbehördlich geprüf-

ten Betriebsplanes oder durch berg-

rechtliche Erlaubnisse oder Bewilli-

gungen oder durch Planfeststellung

zugelassen werden, bedürfen keiner

gesonderten Befreiung nach dieser

Verordnung. Entscheidet in den vor-

genannten Fällen die zuständige

Wasserbehörde nicht selbst, ist, au-

ßer bei Planfeststellungsverfahren,

ihr Einvernehmen erforderlich.

• Keiner Befreiung bedürfen Tätig-

keiten des Wasserversorgungsun-

ternehmens oder seiner Beauftrag-

ten, die der Unterhaltung der Was-

serversorgungsanlage oder der Fas-

sungsbereiche dienen.

§ 12

Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieser Verordnung kön-

nen nach dem Gesetz zur Ordnung

des Wasserhaushalts (WHG) mit ei-

ner Geldbuße geahndet werden.

§ 13

Übergangsvorschrift

Die Verbote in § 4 Nr. 5 bis 7 und §

5 Nr. 6 finden auf die Tätigkeiten im

Rahmen von Betrieben, die zum Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Verord-

nung rechtmäßig betrieben werden,

erst nachAblauf eines Jahresabdem

Tage des Inkrafttretens Anwendung.

Die Verbote in § 4 Nr. 14, § 5 Nr. 7

undNr.9 findenaufdieTätigkeiten in-

nerhalb eines Gewerbebetriebes

oder eines unter Bergaufsicht ste-

henden Betriebes, der Kies, Sand,

Ton oder andere feste Stoffe zum

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ver-

ordnung rechtmäßig abbaut, erst

nach Ablauf eines Jahres ab dem Ta-

ge des Inkrafttretens Anwendung.

§ 14

Schutzgebietsaufhebung

Das mit Verordnung vom

09.10.1972 (StAnz 46/1972 S.

1953) festgesetzte Wasserschutz-

gebiet für die Trinkwassergewin-

nungsanlagen der Gemeinde Sechs-

helden wird hiermit aufgehoben.

§ 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach

der Verkündung im Staatsanzeiger

für das Land Hessen in Kraft.

Gießen, den 16.08.2018

Regierungspräsidium Gießen

Dr. Ullrich, Regierungspräsident
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Adventsfeier
für Senioren
in Fellerdilln

Die Evangelische Kirchenge-

meinde Dillbrecht lädt zur Ad-

ventsfeier der Senioren für den

1. Dezember (Samstag) ins

Dorfgemeinschaftshaus Fel-

lerdilln ein. Eingeladen sind al-

le Senioren aus Dillbrecht, Fel-

lerdilln und Offdilln, die 1948

oder früher geboren wurden,

sowie deren Ehepartner (auch

wenn diese noch jünger sein

sollten).

Unter dem Motto „In froher

Erwartung?“wollen sich die Be-

sucher gemeinsam einstim-

men in die Adventszeit, bei Kaf-

fee und Kuchen, bei Musik und

Gesang sowie einer Ansprache

von Pfarrer Friedrich. Die Ver-

anstaltung beginnt um 14 Uhr

und endet gegen 16.30 Uhr.

Anette Schäfer
liest imMuseum

Das Wilnsdorfer Museum

wird wieder einmal zum Tatort

einer spannenden Lesung: Am

Freitag (30. November, 19

Uhr) stellt Anette Schäfer ih-

ren neuen Siegerländer Krimi-

nalroman „Gekrönt“ vor - auf

Einladung der Bibliothek

Wilnsdorf.

Im zweiten Werk der Siege-

ner Autorin beschäftigt erneut

ein rätselhafter Fall die Polizei:

Eine Frauenleiche im Braut-

kleid wurde vor der Haardter

Kirche abgelegt, auf ihre zarte

Haut eine Krone tätowiert.

Während Kriminaloberkom-

missarin Johanna Daub der

Spur des Täters folgt, wird ein

weiteres Opfer vor dem Stan-

desamt in Neunkirchen ent-

deckt. Ein verzweifelter Wett-

lauf mit der Zeit beginnt, denn

im Siegerland herrscht Hoch-

zeitssaison.

Eintrittskarten zum Preis von

fünf Euro (inkl. Begrüßungsge-

tränk) gibt es im Museum und

in der Bibliothek Wilnsdorf.

Kontakt: Tel. 02739/802-200

Weihnachtsmarkt in
Oberroßbach

In Zusammenarbeit mit der

Kirchengemeinde und der

Christlichen Versammlung

veranstalten die Oberroßba-

cher Ortsvereine am Sonntag

(2. Dezember, 11.30 Uhr) ei-

nen Weihnachtsmarkt an der

Oberroßbacher Kirche.

Im Anschluss an den Got-

tesdienst wird der Posaunen-

chor den Markt eröffnen. Bei

weihnachtlicher Stimmung

können sich die Besucher Le-

ckereien schmecken lassen.

Eine Pilzpfanne und Pulled-

Pork- Burger sind im Angebot

sowie herzhafte Waffeln mit

Speck oder Waffeln.

Kaffee und Kuchen werden

im Gemeindehaus in der

Lehmkaute vom Frauenkreis

serviert. Zum Aufwärmen wird

heißer Apfelsaft und Glühwein

zubereitet.FürdieLiebstenwird

sicher auch noch das ein oder

andere Weihnachtsgeschenk

an den Verkaufsständen zu fin-

den sein. Für die jüngeren Gäs-

te wird ein buntes Unterhal-

tungsprogramm geboten, der

Nikolaus hat seinen Besuch

schon angekündigt. (MiWo)

Jahresabschluss
des VdK Haiger

Der VdK-Ortsverband Haiger

lädt zur Jahresabschlussfeier

(Adventsfeier) ein. Sie findet

am Samstag (1. Dezember) ab

14.30 Uhr im Evangelischen

Gemeindehaus in Haiger statt.

AlleMitglieder undFreundedes

Sozialverbandes sind herzlich

eingeladen. (öah)
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Großer Theaterspaßmit dem Haigerer Weihnachtsabo
Stadt Haiger bietet tolle Paketpreise für Aufführungen an - Von den „Blues Brothers“ bis zu „Terror“

Liegen wieder gestrickte

Socken, gestreifte Krawatten

oder Pralinen unter dem

Baum? Oder gibt es als Weih-

nachtsgeschenk vielleicht Al-

ternativen? Das Kulturamt der

Stadt Haiger hat da eine Idee:

Ein kulturelles Weihnachtsa-

bonnement mit mehreren

Theaterveranstaltungen zum

tollen Paketpreis.

Im ersten Halbjahr 2019 wer-

den in der Stadthalle vier Thea-

terstücke angeboten. Die Abos

bieten die Chance, kulturelle

Erlebnisse zu verschenken und

noch dazu den ein oder ande-

ren Euro zu sparen. Auf dem

Programm stehen die Stücke

„Bella Figura“ (26. Januar), „In-

dien“ (20. Februar), „A Tribute

to the Blues Brothers“ (21.

März) und „Terror“ (14. April).

Im Mittelpunkt von „Bella Fi-

gura“ steht der Mittvierziger

Boris. Eigentlich will der nicht

nur von Liebes-, sondern auch

von Firmen-Insolvenz bedrohte

Hauptdarsteller nur mit seiner

genervtenGeliebtenAndreavor

dem geplanten Schäferstünd-

chen Essen gehen. Dummer-

weise erzählt er ihr, dass seine

Ehefrau ihm das angesteuerte

Restaurant empfohlen habe.

Ein Fauxpas, den der Fremd-

geher auszubügeln versucht.

Doch er hat Pech. Beim Ver-

lassen des Parkplatzes fährt er

die zukünftige Schwiegermut-

ter von Françoise an, der bes-

ten Freundin seiner Frau. Der

alten Dame (Doris Kunst-

mann), deren Geburtstag heu-

te gefeiert werden soll, ist zwar

nichts passiert, doch plötzlich

stehen Andrea und Boris vor

Françoise, ihrem Freund Eric

und dessenMutter Yvonne und

fühlen sich genötigt, „Bella Fi-

gura“ zu machen. Der Rest des

Abends ist das reinste Fege-

feuer der Peinlichkeiten und

Fettnäpfchen.

Um „Indien“ - Sehnsuchts-

land von Kurt Fellner, techni-

sche Aufsichtskraft im Außen-

dienst des Fremdenverkehrs-

amtes Brandenburg - geht es

am 20. Februar. Er ist im Hotel-

und Gaststättengewerbe zu-

ständig für die Kontrolle unhy-

gienischer Klobürstenhalte-

rungen, mangelhaft installier-

ter, schweißresitenter Sauna-

geländer und gefährlicher Bo-

denbeläge. Also Dinge, die das

Leben erst richtig lebenswert

machen! Als verlängerter Arm

desGesetzes begibt er sichmit

Restaurant-Inspektor Heinz

Bösel aufDienstreise in die ver-

meintliche Servicewüste Bran-

denburg: Einer testet die Bet-

ten, einer dieSchnitzel. Undsie

entdecken, was echte Männer-

freundschaft ausmacht: sau-

fen, streiten, sich versöhnen.

Aus der Fahrt durch die Provinz

wird auch eine Reise zu sich

selbst, die die Unsympathler

am Ende sympathisch macht.

Eingerahmt wird der komödi-

antische Selbsterfah-rungs-

Trip von live gesungenenSchla-

gern aus den Höhen und Tie-

fen der deutschen Unterhal-

tungskultur.

Schwarzer Anzug, schwarzer
Hut, schwarze Sonnenbrille

Die „Blues Brothers“ stehen

am21.März imMittelpunkt. Ihr

Markenzeichen: schwarzer An-

zug, schwarzer Hut, schwarze

Sonnenbrille. Ihre Mission: die

Rettung eines katholischen

Waisenhauses mit Hilfe des

Blues. Das sind die Brüder Ja-

ke und Elwood – die Blues Bro-

thers! In göttlicher Mission

trommeln sie ihre alte Band zu-

sammen, liefern sich spekta-

kuläre Verfolgungsjagden mit

Gesetzeshütern, begehren ge-

gen die Wohlstandgesellschaft

aufundkennennureinZiel: das

ultimative Blues-Konzert.

Dabei wird in diesem „Tribu-

te“ die Geschichte nicht ein-

fach nacherzählt; die Zuschau-

er erfahren vor allem etwas

über das wild bewegte Leben

der beiden Komiker John Be-

lushi und Dan Aykroyd, die als

Männer hinter den Sonnenbril-

len die Blues Brothers erst ins

Leben gerufen haben.

„Terror“ ist ein fesselnder

Gerichts-Thriller von Ferdinand

von Schirach. Im Mittelpunkt

steht Major Lars Koch, Kampf-

jetpilot der Bundeswehr. Er ist

angeklagt des 164-fachen

Mordes. Er hat den Befehl er-

halten, einen vollbesetzten,

von Terroristen gekaperten Air-

bus vom Kurs abzudrängen,

was ohne Erfolg bleibt. Ziel der

Terro¬risten ist es, den Airbus

in die ausverkaufte Münchner

Allianz-Arena stürzen zu las-

sen, in der 70.000 Zuschauer

einem Länderspiel entgegen-

fiebern. Koch entscheidet sich

eigenmächtig, das Passagier-

flugzeug abzuschießen, um die

Fans zu retten. Alle 164 Airbus-

Insassen sterben. Ist Koch

schuldig, weil er 164 Men-

schen zum Objekt gemacht hat

und damit deren Rechte und

Menschenwürde verletzte?

Jeder Zuschauer darf mit
abstimmen, ob der Angeklagte
unschuldig ist oder schuldig
gesprochen werden soll

Darüber muss auch das Pu-

blikum urteilen. Jeder Zu-

schauer darf in einer kleinen

Pause abstimmen, ob Lars

Koch unschuldig ist oder schul-

dig gesprochen werden soll.

Der ehemalige Strafverteidiger

Ferdinand vonSchirach stellt in

seinem Stück die Frage nach

der Würde des Menschen und

dessen moralischer Verant-

wortung: Darf ein Mensch tö-

ten, um andere zu retten?

Die Eintrittspreise für die

Theaterstücke betragen im Ein-

zelkartenverkauf 18 Euro für

die Preiskategorie I und 14 Eu-

ro für die Preiskategorie II. Im

Abo liegt der Preis für drei Ver-

anstaltungen bei 47 Euro (statt

54 im Einzelkartenverkauf) für

die Preiskategorie I bezie-

hungsweise 35 Euro (statt 42,

im Einzelkartenverkauf) für die

Preiskategorie II. Wer alle vier

Stücke sehen will, zahlt 63 Eu-

ro (statt 72) für die Preiskate-

gorie I und 45 Euro (statt 56)

für die Preiskategorie II. Die

Karten sind im Kulturamt des

Haigerer Rathauses erhältlich.

Nähere Informationen gibt es

unter Tel. (02773/811-150)

oder kulturamt@haiger.de.

(öah)

Das Stück „Indien“ wird in der Haigerer Stadthalle aufgeführt.
(Foto: Veranstalter)

Kein Bestandteil des Weihnachts-Abos, aber ein echter Höhepunkt des Jahres 2019: Am 24. Mai 2019 (Freitag, 20 Uhr) gastiert in der Evan-
gelischen Stadtkirche in Haiger die weltbekannte Band „The King’s Singers“ aus Cambridge. Sie präsentieren erstmals in Mittelhessen ihr A-
Capella-Programm „Love songs“. Markenzeichen der „King’s Singers“ ist ihr Ensembleklang, der sich aus der besonderen Besetzung - zwei Coun-
tertenören, ein Tenor, zwei Baritone, ein Bass – ergibt. Das Ensemble hat eine große Bandbreite, zum Programm gehören unter anderem mehrstim-
mige Werke der Renaissance, der Romantik, zeitgenössischer Komponisten, religiöse Musikstücke oder aktuelle Folk- und Pop-Songs. Dabei singen
sie in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch oder Latein. Das Programm „Love songs“ besticht durch seine Vielfältigkeit. Lieder von Jo-
hannes Brahmswechseln sichmit bekannten Songs von Simon&Garfunkel ab. Eintrittskarten für das außergewöhnliche Konzertereignis kosten 33 Eu-
ro. Inder Stadtkirchegilt freie Platzwahl.DerVorverkauf läuft über dasRathaus-Foyer der Stadtverwaltung (Tel. 02773/811-150; kulturamt@haiger.de)

(öah/Foto: Marco Borggreve)

Beim Thriller „Terror“ wird das Publikum zur Jury. (Foto: Dettmann/Veranstalter) Wenn an die legendären Blues Brothers erinnert wird, geht die Post ab. (Foto: Philipp Mönckert/Veranstalter)

Ab dem 30.11.
geht's „rund“

Eislauf-Arena und „Winterzauber“ werden eröffnet

Nur noch achtmal schlafen!

Dann eröffnen in Haiger die

Eislauf-Arena und der „Winter-

zauber“ mit seinen bewirt-

schafteten Hütten.

Der „Winterzauber“ ist eine

echte Erfolgsgeschichte. In-

nerhalb von drei Jahren hat die

Veranstaltung in der Bevölke-

rung viele Freunde gefunden.

Deshalb hat sich der Magistrat

der Stadt entschieden, auch in

diesem Jahr eine Eislauf-Arena

mit einem angegliederten

Weihnachtsdorf anzubieten.

Am 30. November (Freitag,

18.30 Uhr) wird die Eislauf-

bahn eröffnet, das Angebot

dauert bis zum 31. Dezember.

Nach der offiziellen Eröff-

nung am kommenden Freitag

heißt es abends „Eintritt frei“

auf dem Eis. Schlittschuhe

können gegen eine kleine Ge-

bühr ausgeliehen werden.

Ab 19 Uhr spielt auf der klei-

nen Bühne die Band „The Cut-

ers“.

„Wir freuen uns über die her-

vorragende Resonanz der letz-

ten Jahre und hoffenwieder auf

zahlreiche Besucher auf der

Eisbahn und in unserem Weih-

nachtsdorf“, sagt Bürgermeis-

ter Mario Schramm. Natürlich

sorgen die Organisatoren der

Agentur„KrönchenEvents“aus

Siegen und der Stadt Haiger

auch wieder für ein musikali-

sches Programm rund um die

Eisbahn und die bewirtschaf-

teten Hütten.

Freitags und samstags spie-

len Bands auf der Steigplatz-

Bühne. Sonntags schlägt die

Stunde für heimische Chöre,

Musikvereine und Bands.

Ein musikalisches Pro-

gramm wird es an allen Ad-

ventswochenenden geben. Am

6. Dezember kommt der Niko-

laus an die Eisbahn, die täglich

ab 15 Uhr geöffnet ist. Weite-

re Öffnungszeiten: Montag bis

Donnerstag bis 20 Uhr; Freitag

und Samstag bis 22 Uhr; Sonn-

tag bis 18 Uhr; 24. und 31. De-

zember 10 bis 15 Uhr; 25. und

26. Dezember (noch zu klären)

Das Hüttendorf lädt wäh-

rend der Öffnungszeiten der

Eisbahn zu einer Pause ein. An-

geboten werden Crêpes, Waf-

feln, Flammkuchen sowie

Würstchen vom Holzkohlegrill.

Hinzu kommen Getränke. Die

rund 300 Quadratmeter große

Eisbahn wird Ende November

aufgebaut. Es handelt sich wie-

der um eine Natureisbahn wie

in der Vorjahren. (öah)

Rund8000 Schlittschuhläufer nutzten imvergangenen Jahr dieGelegenheit, auf der Eisbahn ihre Runden zudrehen. Abdem30.November geht eswie-
der „rund“ in Haiger. (Foto: Triesch/Stadt Haiger)
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Bekanntmachung des Bürgermeisters
alsWahlleiter der Stadt Haiger

im Nachgang zur Wahl der Stadtverordneten-
versammlung am 06.03.2016

Ausscheiden einer Stadtverordneten bzw.

Nachrücken eines Stadtverordneten

- Gemäß §§ 33 und 34 Hess. Kommunalwahlgesetz (KWG) -

hier: Wahlvorschlag Nr. 1 „Christlich Demokratische

Union Deutschlands (CDU)“

1.Die Stadtverordnete Frau Kathrin Ewerling hat ihre Wähl-

barkeit zum 14.11.2018 verloren und kann somit ihr Man-

dat in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger

nicht weiter ausüben (§ 33 HGO i.V.m. § 33 Abs. 1, Ziff. 2

KWG).

Gemäß § 34 KWG habe ich festgestellt, dass

• die Stadtverordnete, Frau Kathrin Ewerling, aufgrund der

Verlegung ihres Hauptwohnsitzes in eine andere Gemein-

de, ihre Wählbarkeit gemäß § 33 HGO i.V.m. § 33 Abs. 1,

Ziff. 2 KWG mit Wirkung vom 14.11.2018 nachträglich ver-

loren hat und daher, mit Unanfechtbarkeit meiner Fest-

stellung, aus der Stadtverordnetenversammlung der Stadt

Haiger ausscheidet (§ 33 Abs. 3 Ziff. 2 KWG).

• an ihre Stelle, nach Eintritt der Unanfechtbarkeit dieser

Feststellung, aus dem CDU-Wahlvorschlag als nächster

noch nicht berufener Bewerber mit den meisten Stimmen,

HerrManuel Georg, Am Winkel 4, 35708 Haiger als Stadt-

verordneter in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt

Haiger nachrückt.

2. Gegen meine vorgenannte Feststellung kann jede wahl-

berechtigte Person des Wahlkreises Haiger gemäß § 25

KWGbinneneinerAusschlussfrist von2Wochennachderöf-

fentlichen Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Ein-

spruch einer wahlberechtigten Person, die nicht die Verlet-

zung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn

mindestens 100 Wahlberechtigte diesen Einspruch unter-

stützen.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir

als Wahlleiter einzureichen und innerhalb der Einspruchs-

frist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Ein-

spruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr

geltend gemacht werden.

Haiger, den 22.11.2018

Der Bürgermeister der Stadt Haiger

- Wahlleiter -

Schramm

Wilfried Stöcker
zielte am besten
„MagnumMasters“ in Haiger

Wieder ein volles Haus hat-

ten die Macher der Großkali-

berschützen Haiger bei den

dritten Haigerer „Magnum

Masters“ zu verzeichnen. Sie-

ger in der Einzelwertung wur-

deWilfried Stöcker.

Die Großkaliberschützen hat-

ten heimische und überregio-

nale Schützen ins Vereinsdo-

mizil der Schützengesellschaft

am Haarwasen eingeladen. Zu-

gelassen waren ausschließlich

Großkaliberpistolen oder Groß-

kaliberrevolver mit offener Vi-

sierung im Kaliber bis .44 Ma-

gnum.

Insgesamt gingen
53 Telljünger am
„Haarwasen“ an den Start

Insgesamt waren 53 Einzel-

und 13 Mannschaftsstarts zu

verzeichnen. Geschossen wur-

de auf eine Distanz von 25 Me-

tern.

Hierbei mussten innerhalb

von 3,5 Minuten fünf unter-

schiedliche Ziele mit jeweils

fünf Schuss beschossen wer-

den. Auch das Nachladen

musste in dieser Zeit erfolgen.

Ein Probeschießen und eine

Scheibenbeobachtung war

nicht gestattet. Nach gut acht

Stunden standen die Sieger

und Platzierten fest.

Zwei Schützen vom
SSV Fehl-Ritzhausen machen
den Sieg unter sich aus

Sieger in der Einzelwertung

wurdeWilfriedStöckervomSSV

Fehl-Ritzhausen mit 216 Punk-

ten, dicht gefolgt von seinem

Vereinskameraden Andreas

Spornhauer mit 213 Punkten.

Dritter wurde Uli Pix vom

Schützenverein Herborn mit

203 Punkten. In der Mann-

schaftwertung ging der Sieg an

den SSV Fehl-Ritzhausen (596

Ringe). Zweite wurden die Lan-

genaubacher Carl-Gustav-

Freunde (496 Punkte). Mit nur

einem Punkt weniger wurde die

Mannschaft aus Herborn Drit-

te. Die Sieger und Platzierten

erhielten nach dem spannen-

den Wettbewerb Geld- und

Sachpreise. (sg)

Die Sieger und Platzierten der „Magnum Masters“ mit dem Vorsitzen-
den der GKS Haiger Lars Kirschbaum (links). (Foto: privat)

Gold und Silber abgeräumt
AC Power Elite Haiger überzeugt bei den Hessenmeisterschaften

Der AC Power Elite Haiger

durfte sich bei den Hessen-

meisterschaften der Kraft-

sportler in Gießen über fünf

Gold- und eine Silbermedaille

im Bankdrücken freuen.

Katja Hoffmann startete in

der Gewichtsklasse „57 kg

raw“ und drückte den ersten

Versuchmit 60Kilo locker nach

oben. Danach erhöhte sie auf

62,5 kg und holte damit Gold.

In der AK I der Männer bis

93 kg machte es Maik Hoff-

mann spannend. Nach zwei

verunglückten Versuchen

konnte er sich im dritten Ver-

such mit gedrückten 145 kg

doch noch Gold sichern. In der

AK II gingen Karl-Heinz Moos

und Udo Thielking an den Start.

Moos startete in der Gewichts-

klasse -105 kg und gewann

nach drei gültigen Versuchen

mit 132,5 kg. Im Superschwer-

gewicht „+ 120 kg“ brachte

Thielking alle drei Versuche lo-

cker in die Wertung und holte

mit 215 kg ebenfalls Gold.

In der AK III bis 83 kg sicher-

te sich Matthias Krenzer mit

drei gültigen Versuchen und

102,5 kg die Silbermedaille.

Bei den Aktiven startete Ben-

jamin Lommel in der Gewichts-

klasse bis 83 kg. Er brachte

starke 140 kg in die Wertung,

was für ihn „Gold“ bedeutete.

(sha)

Musikalischer Adventskalender
Zum „Musikalischen Adventskalender“ lädt

die Evangelisch freikirchliche Gemeinde Haiger

für den 9. Dezember (Sonntag, 18 Uhr) in ihr Ge-

meindehaus in der Schillerstraße ein. Der Mu-

siker und Kantor HansWerner Scharnowski prä-

sentiert akustisch-erdige und groovig-soulige

Musik. Amerikanische Klassiker wechseln sich

ab mit persönlichen, unter die Haut gehenden

Balladen, up-tempo-Mitsingliedern und humor-

vollen Beiträgen zum „Rest für das Fest“. Gar-

niert wird der musikalische Ohrenschmaus mit

pointierten Lesungen und motivierenden Ge-

danken. Bei den Adventskalender Konzerten

stehen neben „Hansi“ Scharnowski sieben ex-

zellente Musikerpersönlichkeiten auf der Büh-

ne. Die Sänger Miriam Schäfer, Maren Stirba ,

und Daniel Harter, Jan Primke (Bass), Eugen

Wall (Gesang, Klarinette) und Geiger Michael

Nestler präsentieren „musikalische Überra-

schungen auf demWeg zur Krippe“.

Tickets kosten für Erwachsene 12 Euro im

Vorverkauf (reduziert 8 Euro), an der Abendkas-

se 14 Euro (reduziert 10). Familienkarten kos-

ten 28 bzw. 32 Euro. Vorverkauf: Haiger: BLICK-

winkel Herkules-Center, Jörg Müller Uhren &

Schmuck, stilfest Hauptstr.; Dillenburg: Christl.

Bücherstuben; E-Mail: Konzert@efg-Haiger.de

oder Tel.: 02773/720362 (fra)

Der Kreis empfiehlt die Impfung gegen das Influenza-Virus

Bei der großen Grippewelle

im Winter 2017/2018 star-

ben in Deutschland rund 1200

Menschen an den Folgen ei-

ner Influenza.

Das Gesundheitsamt des

Lahn-Dill-Kreises empfiehlt

jetzt insbesondere gefährde-

ten Menschen, sich gegen das

Influenzavirus impfen zu las-

sen. Zu gefährdeten Bevölke-

rungsgruppen gehören:

• ältere Menschen ab 60

Jahren

• Schwangere

• Menschen mit chroni-

schen Erkrankungen und/oder

einem geschwächten Immun-

system

• Beschäftigte im Gesund-

heitswesen – medizinisches

Personal

•Menschenmit Kundenkon-

takt

Weil sich das Influenzavirus

jedes Jahr verändert, empfeh-

len die Ständige Impfkommis-

sion (STIKO) und das Robert-

Koch-Institut (RKI) eine jährli-

che Impfung gegen die Grippe.

Sie wird im Regelfall durch die

niedergelassenen Haus- bzw.

Kinderärzte durchgeführt, die

Kosten übernimmt die Kran-

kenkasse. Wer Fragen zur Grip-

peimpfunghat,kannsichandie

Haus- und Kinderärzte im Lahn-

Dill-Kreis wenden. Weitere In-

formationen zur Grippeimp-

fung gibt es im Internet unter

www.impfen-info.de/grippe

oder www.rki.de/influenza.

(ldk)
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Besucher-Jubiläum gefeiert
Hailo Welt in Haiger verzeichnet ein Jahr nach Eröffnung über 5000 Gäste

Die Hailo Welt in Haiger ver-

zeichnet ein Jahr nach Eröff-

nung schon viele tausend Be-

sucher. 2017 feierte das Un-

ternehmen seinen 70. Ge-

burtstag. Aus diesem Anlass

wurde die neue Hailo Welt mit

Outlet, Museum und Show-

room eröffnet.

Bereits in der Eröffnungswo-

che kamen über 2000 Besu-

cher nach Flammersbach, um

Einblicke in die Produktion so-

wie das neu eröffnete Muse-

um, das im Zentrum der neuen

Hailo Welt steht, zu erlangen.

Hier finden Besucher Produkte

und Meilensteine des Unter-

nehmens im jeweiligen gesell-

schaftlichen, sozialen oder po-

litischen Kontext. „Probleme

imHaushalt zu lösenunddieAr-

beit mit guten Ideen sicher,

leichter und schöner zu ma-

chen“, das Credo des Firmen-

gründers Rudolf Loh zieht sich

wie ein roter Faden durch die

Geschichte.

Das Hailo Museum verzeich-

net inzwischen monatlich über

200 Besucher. Im angrenzen-

den Outlet sind es deutlich

mehr. Anfangs noch ge-

schätzt, werden die Museums-

Besucher seit Mai elektro-

nisch gezählt. „Nun können wir

mit Stolz verkünden, dass am

13. November der 5000. Be-

sucher registriert wurde. Wir

freuen uns über das konstante

Interesse der Bevölkerung an

unserer Firmengeschichte und

hoffen, dassdie imSommerge-

starteten Vermarktungsaktivi-

täten für die Hailo Welt viele

weitere Besucher aus der Re-

gion und darüber hinaus nach

Flammersbach indieHailoWelt

führen“, erklärt Sebastian Loh,

Inhaber des Unternehmens in

der dritten Generation.

Loh ließ es sich nicht neh-

men, den „Jubilar“, Helmut

Benfer aus Netphen, persön-

lich zu begrüßen. Eine Sonder-

führung durch das Museum so-

wie eine Biografie des Unter-

nehmensgründers Rudolf Loh

und eine Hailo Leiter als Ge-

schenk waren für Benfer eine

willkommene und schöne

Überraschung.

1947 legte Rudolf Loh im

aufstrebenden Nachkriegs-

deutschlanddenGrundsteinfür

sein Unternehmen. Gemein-

sam mit Ehefrau Irene und drei

weiteren Mitarbeitern fertigt

der Maschinenbauingenieur

Produkte, die dringend ge-

braucht werden: Eimer, Abfall-

behälter, Metallbetten, Sani-

tätsmöbel und Bettwärmfla-

schen.

Wärmflaschen entwickeln
sich zum Bestseller

Letztere entwickelten sich

rasch zu Bestsellern, denn nur

wenige Haushalte verfügten

über eine intakte Heizung.

1953 folgten die ersten Ein-

bau-Abfallsammler für die Kü-

che.

Damit waren die Weichen für

einen beispiellosen Aufstieg

gestellt: 1960 brachte die Er-

findung der ersten Haushalts-

leiter aus Aluminium den

Durchbruch. „Bisher waren Lei-

tern ausStahl, also schwer und

sperrig. Die Aluminiumleiter

begründete die weltweite Er-

folgsstory unseres Hauses“,

betont Geschäftsführer Jörg

Lindemann. In den 80er Jah-

ren setzt Hailo mit der ersten

Sprossenleiter mit Niveauaus-

gleich und Multifunktionsfü-

ßen erneut Maßstäbe in der

Branche.

„Made in Germany“, das klare

Bekenntnis zum Standort

Deutschland, ist ein Gütesiegel,

das im globalen Wettbewerb wei-

ter an Bedeutung gewinnt. Über

80 Prozent der Produkte werden

in Haiger hergestellt. Derzeit ar-

beiten imHailo-Werk in Flammers-

bach über 400 Beschäftigte.

(ha)

Sebastian Loh (links) überreicht dem Jubilar Helmut Benfer eine Hailo-Leiter und die Rudolf-Loh-Biografie. (Fo-
to: Hailo)

Rufnamen
frei wählen

Neue Regelung in Kraft getreten

Sie heißen Doris Julia, wür-

den aber lieber Julia Doris ge-

nannt werden? Jetzt ist es

möglich. In Deutschland kann

man seit dem 1. November

2018 den Rufnamen frei wäh-

len.

Seit dem 1. November ist es

in Deutschland erlaubt, die Rei-

henfolge der Vornamen zu än-

dern, wennman zwei odermeh-

rere Vornamen hat. Der Bun-

destag hat die Erweiterung des

Personenstandsgesetzes um

den Paragraphen 45a „Erklä-

rung zur Reihenfolge der Vor-

namen“ beschlossen.

Zur Zeit ist es problema-

tisch, den im Alltag gebräuchli-

chen Vornamen (also den Ruf-

namen) in Reisedokumente

und behördliche Unterlagen zu

übernehmen, wenn dieser Na-

me nicht der erste Vorname ist.

Wer möchte, kann künftig den

Rufnamen als Erstnamen ein-

tragen lassen und so dafür sor-

gen, dass auch Banken, Versi-

cherungen, Fluggesellschaften

und Behörden den im tägli-

chen Leben gebräuchlichen

Vornamen verwenden.

Wie Standesbeamter Holger

Gail mitteilte, gibt es aber eine

Ausnahme: Vornamen, die

durch einen Bindestrich mitei-

nander verbunden sind, müs-

sen auch nach der Gesetzes-

änderung in der von den Eltern

bestimmten Reihenfolge blei-

ben.

Es ist auchweiterhin nicht er-

laubt, die Schreibweise der

Vornamen zu ändern. Aus Jo-

sef kann daher nicht Joseph

werden.Ausgeschlossenbleibt

außerdem dieMöglichkeit, Vor-

namen hinzuzufügen oder weg-

zulassen. Doris Julia kann also

nicht plötzlich nur Julia heißen.

Die Erklärung selbst kann

von der betroffenen Person

beim Wohnsitzstandesamt ab-

gegeben werden und kostet

Gebühren in Höhe von 21 Eu-

ro.Wirksamwirdsiemit der Ein-

tragung im Geburtenregister.

Allerdings sollte man beden-

ken, dass die bisherigen Per-

sonalausweise und Reisepäs-

se ihre Gültigkeit durch die

Neusortierung der Vornamen

verlieren und gebührenpflichtig

neu beantragt werden müs-

sen! Gleiches gilt unter Um-

ständen auch zum Beispiel für

Krankenversicherungs- und

Bankkarten usw. (öah)

Neue A45-Brücken werden erst 2019 „eingehoben“
Stahlbaumontage für den neuen Brückenüberbau hat mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant

Die neuen Stahlüberbauten

der beiden Brücken der Bun-

desstraße 54, die bei Haiger-

Kalteiche kurz vor der Landes-

grenze zu Nordrhein-Westfa-

len die Autobahn 45 überque-

ren und durch Neubauten er-

setzt werden, nehmen Formen

an. Vor Ort werden die ca.

2900 beziehungsweise rund

3600 Tonnen schweren Stahl-

überbauten für die beiden Brü-

cken Stück für Stück zusam-

mengefügt.

An ihren endgültigen Platz ein-

gehoben werden die neuen

Überbauten der beiden Bun-

desstraßenbrücken in diesem

Jahr allerdings nicht mehr. Das

hat „HessenMobil“ mitgeteilt.

Ursprünglich war geplant, in

diesem Herbst unter Sperrung

der A 45 die neuen Stahlüber-

bauten an ihren endgültigen

Platz einzuheben. Während die

Betonarbeiten an den beiden

Brücken im Zeitplan liegen, ha-

ben sowohl die Stahlbaumon-

tage als auch das Verschwei-

ßen der Stahlkonstruktion für

den neuen Brückenüberbau

mehr Zeit in Anspruch genom-

men als geplant. Die hierdurch

entstandene Verzögerung von

mehreren Wochen konnte trotz

Nachtschichten der Baufirma

nicht aufgeholt werden.

Das Schieben der Stahlüber-

bauten auf die Brückenwider-

lager beidseits der Autobahn

erfolgt mit hydraulischen Pres-

sen, Stahlstützkonstruktionen

und sogenannten Selbstfah-

renden Plattform-Modultrans-

portern (SPMT).

Die Vorbereitungen für das

Einheben und die dafür erfor-

derliche Sperrung der Auto-

bahn benötigen einen Vorlauf

vonbis zu zweiWochen. Für das

Einheben selbst muss die A 45

in diesem Bereich ein Wochen-

ende lang voll gesperrt wer-

den.

Die Autobahn muss ein
Wochenende komplett
gesperrt werden

Da es in den Wintermonaten

aufgrund der Witterungsbedin-

gungen nicht verbindlich zu ter-

minieren ist, wann diese Spe-

zialfahrzeuge zumEinsatz kom-

menkönnen, gestaltet sichdas

Einheben der Brückenüberbau-

ten in diesem Zeitraum proble-

matisch. Die Vorhaltekosten

für die Spezialfahrzeuge sind

sehr hoch, so dass eine kurz-

fristige Absage ausWitterungs-

gründen hohe Kosten ohne Er-

gebnisverursachenwürden.Da

die zur Verfügung stehende

Umleitungsstrecke über Wür-

gendorf, Wilden und Wilnsdorf

aufgrund ihrer Höhenlage bei

Schnee und Eis nicht dauer-

haft für den Verkehr freigehal-

ten werden kann und daher als

Umleitung für den Autobahn-

verkehr nicht zur Verfügung

stünde, soll die A45 indenWin-

termonaten planmäßig nicht

voll gesperrt werden.

Aus diesen Gründen haben

Hessen Mobil und die Projekt-

beteiligten entschieden, das

Einheben der Brückenüberbau-

ten erst nach den Wintermo-

naten einzuplanen. Als neuer

Einhub-Termin ist ein Wochen-

ende im Frühjahr 2019 vorge-

sehen. Um die Verlängerung in

der Gesamtbauzeit dennoch

einzugrenzen, werden aktuell

möglichst viele Arbeiten, die

gemäß Bauzeitenplan erst

nach dem Einheben vorgese-

hen waren, bereits ausgeführt.

Eine Bauzeitverlängerung bis

voraussichtlich Mitte 2019

wird dennoch nicht zu vermei-

den sein. Ursprünglich war ge-

plant, Anfang des Jahres 2019

die Neubauten der beiden B54-

Brücken fertigzustellen.

Die beiden rund98Meter be-

ziehungsweise 117 Meter lan-

gen Brücken der B 54 werden

jeweils an gleicher Stelle neu

gebaut. Die Spannbetonbrü-

ckenwerden dabei durch Stahl-

verbundbrücken, die ohne

Stützpfeiler die Autobahn über-

spannen,ersetzt.Nachdemdie

beiden alten Brücken im April

dieses Jahres abgebrochen

worden sind, wurde damit be-

gonnen, die Widerlager für die

neuen Bauwerke zu errichten.

Parallel hierzu werden vor Ort

die neuen Stahlüberbauten für

die beiden Brücken zusam-

mengefügt.

INFO: www.mobil.hessen.de

und www.verkehrsservice.hes-

sen.de (hmo)

Das Archivbild zeigt die „alte“ Kalteiche-Brücke, die mittlerweile längst abgebrochen wurde. Die neuen Brücken über die Sauerlandlinie werden
erst im neuen Jahr „eingehoben“. (Foto: Triesch/Stadt Haiger)

Hailo: Marke des Jahrhunderts

Im Palais Frankfurt wurden die „Marken des Jahrhunderts 2019“ gefeiert, erstmals im Vor-

feld des Deutschen Wirtschaftsforums. Große Bühne auch für Hailo: Das Familienunterneh-

men gehört erneut zu denPrämierten und zu denwichtigsten deutschenMarken. In einemauf-

wändigen Auswahlverfahren werden Siegermarken ermittelt, die beispielhaft für ganze Pro-

duktgattungen stehen. Diese Anforderungen sieht die hochkarätig besetzte Expertenjury zu

100 Prozent erfüllt. Hailo ist eine Markenikone, die Verbraucher spontan mit einem Klassi-

ker verbinden: der Aluminiumleiter. Seit über 70 Jahren produziert das Unternehmen Leitern

für Haushalt und Garten sowie Mülleimer. Bei Leitern ist Hailo mit Abstand die bekannteste

Marke, Verbraucher verbinden damit nicht nur Sicherheit und Top-Qualität „Made in Germa-

ny“, sondern auch Komfort am Produkt. Erfreut über das erfolgreiche Abschneiden zeigt sich

Geschäftsführer Jörg Lindemann: „Hailo wurde bereits zum sechsten Mal ausgezeichnet.

Wir setzen alles daran, um eine starke, vertraute und begehrenswerte Marke zu schaffen. Im

Fokusstehen füruns Innovation,komfortableHandhabungsowieeinexzellenterService.“Ent-

scheidendeFaktorenauch fürDanielaGrumbach,Marketingleiterinhome&business:„Wirori-

entieren uns konsequent an den Bedürfnissen der Konsumenten. Die Marke wird mit diesen

Ansprüchen weiter wachsen.“ (lg)

Stein auf Stein
Legotage in Flammersbach

„Lego,Lego,SteinaufStein,

Jesus will dein Bauherr sein“ -

hieß es jetzt bei den Legota-

gen in Flammersbach.

Zwei Tage lang bauten je-

weils über 50 Kinder in der

Evangelisch freikirchlichen Ge-

meinde aus tausenden von

buntenLegosteineneineStadt.

Unter der Anleitung von Miriam

Hagemeier vom Evangelischen

Gemeinschaftsverband Sie-

gerland-Wittgenstein, erlebten

die Kinder zwei unterhaltsame

Nachmittage mit Singen, dem

Hören der biblischen Geschich-

te von Nehemia und natürlich

dem Bauen von Häusern, Fahr-

zeugen, Spielplätzen und vie-

lemmehr.

Der Phantasie der Mädchen

und Jungen war dabei keine

Grenze gesetzt. Beim abschlie-

ßenden Familiengottesdienst

am Sonntag, wurde die Stadt

„Flamm-City“ vom Kinderbür-

germeister eröffnet.

Nun konnten Eltern, Großel-

tern und alle Besucher die Le-

gostadt besichtigen und die

Bauwerke ihrer Kinder bestau-

nen. Das Lied „Lego, Lego,

Stein auf Stein, Jesus will dein

Bauherr sein“, das eigens für

die Legotage gedichtet wurde,

wird vielen Kindern in guter Er-

innerung bleiben. (is)

Die Legotage in Flammersbach waren sehr erfolgreich.
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Besinnliche Klänge in der Stadtkirche hören
Die Harmonika-Big-Band spielt am 2. Dezember in Haiger

Die Harmonika-Big-Band

lädt wieder zu einem außer-

gewöhnlichen vorweihnacht-

lichen Konzert in die Stadtkir-

che ein und bringt besinnliche

Ruhe in die stressige Vorweih-

nachtszeit.

Unter dem Motto „Klassik

mal anders“ spielt die

Harmonika-Big-Band klassi-

sche Titel, Filmmusik, Musical

Melodien verpackt mit einer

Weihnachtsgeschichte und

stimmt dazu mit bekannten

Weihnachtsliedern auf die Ad-

ventszeit ein.

Zu Gehör kommen unter an-

derem Titel aus den Federn von

Mozart, Bach und Dvorak. Alle

Stücke wurden vom Leiter der

Harmonika-Big-Band, Josef

Retter, speziell arrangiert. Als

Solisten tretenSonja Kring (Ge-

sang) sowie Josef Retter am

Saxophon vor ihr Publikum.

Besucher können sich auf

das schönste Fest des Jahres

einstimmen lassen.

Das inzwischen zur Tradition

gewordene Kirchenkonzert des

Akkordeon- Orchesters findet

am Sonntag (2. Dezember) ab

16 Uhr, in der evangelischen

Stadtkirche Haiger statt. Der

Eintritt ist frei. (db)

Die Harmonika-Big-Band will in der Stadtkirche für besinnliche Momente sorgen. (Foto: privat)

Weihnachtsmarkt am 1. Dezember

Die Rodenbacher Ortsvereine und christliche Gemein-

schaften sowie die türkischstämmige Bevölkerung laden

für Samstag (1. Dezember) ab 15.30 Uhr zu ihrem traditio-

nellen Weihnachtsmarkt in die Oranienstraße ein. Für def-

tige und süße Speisen sowie Heiß- und Kaltgetränke ist ge-

sorgt. Das Programm sieht für 17 Uhr die Eröffnung durch

Bürgermeister Mario Schramm vor. Um 17.30 Uhr kommt

der Nikolaus. Beteiligt am Programm sind auch der Kinder-

garten und weitere Gruppen. Die Veranstaltung wird in die-

sem Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. Der Er-

lös kommt wie immer einem gemeinnützigen Zweck zugute

– diesmal ist es die „Notfallseelsorge“ der Region. (öah)

Seniorenfeiern in
Haiger und Ortsteilen
Ältere und Bürger sind wieder eingeladen

Auch in diesem Jahr finden

wieder die alljährlichen, vor-

weihnachtlichen Seniorenfei-

ern in Haiger und den Ortstei-

len statt. Wir veröffentlichen

eine Auflistung der Termine.

Kernstadt Haiger

Dienstag, 27. November, 14

Uhr, Stadthalle Haiger. Für alle

Mitbürgerinnen und Mitbürger

der Kernstadt ab einem Alter

von 70 Jahren.

Sechshelden

Samstag, 1. Dezember, 14

Uhr, DGH Sechshelden, ab 70

Jahre,der „kleineChor“ lädtein

Dillbrecht, Offdilln, Fellerdilln

Samstag, 1. Dezember, 14.

Uhr, DGH Fellerdilln, ab 70 Jah-

re

Haigerseelbach

Samstag, 1. Dezember,

14.30 Uhr, DGH Haigerseel-

bach, ab 70 Jahre

Langenaubach

Samstag, 8. Dezember,

14.30 Uhr, DGH Langenau-

bach, ab 65 Jahre

Flammersbach

Samstag, 15. Dezember, 15

Uhr, Schützenhaus Flammers-

bach, ab 65 Jahre

Allendorf

Samstag, 8. Dezember,

14.30 Uhr, Mehrzweckhalle Al-

lendorf, ab 70 Jahre

Steinbach

Samstag, 8. Dezember, 14

Uhr, DGHSteinbach, ab70 Jah-

re

Rodenbach

Samstag, 8. Dezember, 14

Uhr, Gemeindehaus der Freien

Evg.GemeindeRodenbach,Auf

der Stücke, ab 70 Jahre

Weidelbach,

Nieder- und Oberroßbach

Samstag, 8. Dezember,

14.30 Uhr, DGH Weidelbach,

ab 70 Jahre

Fellerdilln

Samstag, 15. Dezember,

14.30 Uhr, Dorfgemein-

schaftshaus Fellerdilln, ab 66

Jahre (öah)

Zähler werden in Haiger abgelesen
Die Jahresablesung hat auch in den Stadtteilen begonnen

Für die Abrechnung von

Strom, Gas, Wasser und Wär-

me benötigen die Stadtwerke

Haiger zum Jahresende wie-

der die aktuellen Zählerstän-

de ihrer Kunden. Wie im letz-

ten Jahr, wird die Firma ASP,

ein erfahrenes Dienstleis-

tungsunternehmen, die Able-

sung im Auftrag der Stadtwer-

ke ausführen.

Die Jahresablesung startete

am 16. November und dauert

voraussichtlich bis zum16. De-

zember. Auch an den Samsta-

gen werden die Ableser im Auf-

trag der Stadtwerke tätig sein.

Die abgelesenen Zähler-

stände werden unmittelbar

elektronisch verarbeitet und

unter Berücksichtigung jahres-

zeitlicher Verbrauchsschwan-

kungen auf den 31. Dezember

hochgerechnet. Trifft der

Ableser niemanden an,

wird er einmal eine Termin-

karte mit Terminvorschlag

und Rückrufnummer hin-

terlassen. Bleibt auch ein

zweiter Ableseversuch er-

folglos, hinterlegt er eine

Selbstablesekarte.

Die Kunden werden
umMithilfe gebeten

Diese kann, mit den ab-

gelesenen Werten ausge-

füllt, kostenfrei an die

Stadtwerke oder die Firma

ASP zurückgeschickt wer-

den. Eine Übermittlung der

Zählerstände ist natürlich auch

telefonisch oder auf der Inter-

netseite der Stadtwerke Haiger

(www.stadtwerkehaiger.de)

möglich. Die Stadtwerke bitten

um Verständnis, dass Zähler-

stände geschätzt werden müs-

sen, wenn diese bis zum Jah-

resende nicht vorliegen.

Ableser sind mit einem

Dienstausweis unterwegs. Die

Ableser tragen einen offiziellen

Dienstausweis der Stadtwerke

Haiger bei sich. Selbstver-

ständlich können sich die Kun-

den zu dieser Legimitati-

on auch den Personalaus-

weis des Ablesers vorzei-

gen lassen.

Wichtig: Die Ableser der

Stadtwerke kassieren

niemals Geld oder erhe-

ben Gebühren. Sie verlan-

gen auch keine Unter-

schriften für Verträge oder

Bestätigung der Zählerda-

ten auf Dokumenten. Ge-

warnt wird vor „Trittbrett-

fahrern“.

„Sollte unseren Kun-

den im Zeitraum der Able-

sung etwas verdächtig

vorkommen, können Sie

sich vertrauensvoll an die

Mitarbeiter im Kundencenter,

Telefon 02773/811-200,

wenden“, heißt es in einer

Pressemeldung der Stadtwer-

ke. (öah)

Das Ablese-Team der Haigerer Stadtwerke. (Foto: Stadtwerke)

Laternenumzug zu Sankt Martin in Haiger
Zum traditionellen Martins-

umzug lud der Ökumenische

Arbeitskreis Haiger Kinder der

gesamten Pfarrei am Abend

des Martinstages nach Hai-

ger ein.

120 Mädchen und Jungen

mit ihren Familien aus den ver-

schiedenen Kirchorten der

Pfarrei Herz Jesu, der evange-

lischen Kirchengemeinde Hai-

ger sowie aus anderen christli-

chen Gemeinden waren dabei,

als Gemeindereferentin Stefa-

nie Feick die Andacht begann

und die Teilnehmer begrüßte.

Musikalisch unterstützt vom

Kinderchor (Leitung von Joa-

chim Raabe), wurde den Kin-

dern am Beispiel eines Jun-

gen, der seine Laterne am

Abend desMartinstages ei-

nemanderentraurigenKind

verschenkt, die Bedeutung

der Martinsgeschichte le-

bensnah vor Augen ge-

führt: Helfen hier und jetzt

und ohne Ansehen der Per-

son. Genau wie die Legen-

de von der Mantelteilung

dies dem heiligen Martin

nachsagt.

Nach einem von mehre-

ren Kindern vorgetragenen

Fürbittegebet wurde ge-

meinsam das Vaterunser

gebetet. Danach machten

sich Eltern und Kinder un-

ter der Leitung von Anke Nöh

und ihrem Helferteam auf den

Weg vonder katholischen in die

evangelische Kirche.

Ob selbst gebastelte Later-

nen, Fackeln oder Lampions,

beim Martinsumzug durch Hai-

ger waren viele stolze Later-

nenträger dabei. An zwei kur-

zen Zwischenstopps

wurden Passanten an

den heiligen Martin er-

innert, begleitet von

Kerstin Moos an der Gi-

tarre, wurden bekannte

Martinslieder gesun-

gen. Nachdem der trotz

des schlechten Wetters

gut besuchte Umzug

sein Ziel erreicht hatte,

wurden alle Kinder und

Eltern mit frisch geba-

ckenen, süßen Martins-

brezeln sowie mit duf-

tendem Glühwein und

Kinderpunsch begrüßt

und verweilten zum Aus-

klang des Martinstages in ge-

meinsamer Runde.

Steffen Kandler/Foto:Nöh

Adventsandachten
in der Region

In der Fortführung des „ad-

ventlichen Weges“ der ver-

gangenen Jahre, wollen sich

Christen aus der Region auch

in diesemJahr andrei Advents-

sonntagen treffen, um ge-

meinsam innezuhalten, sich

von der Freude des Evangeli-

ums anstecken zu lassen und

Gemeinschaft zu teilen.

Ein anschließendes gemüt-

liches Beisammensein soll die

Treffen abrunden.

Sonntag, 2. Dezember, 17

Uhr, katholische Kirche

Ewersbach: Die Adventsan-

dacht wird gestaltet von Ju-

gendlichen der You!gendkirche

und bietet eine gute Gelegen-

heit, sich auf den Advent ein-

zustimmen.

Sonntag, 9. Dezember, 17

Uhr, kath. Kirche Haiger: Mu-

sikalische Adventsandacht mit

Joachim Raabe und Johannes

Monno. „Musik - Wort - Licht“:

Einstimmung auf Advent und

Weihnachten mit besonderer

Musik, Kerzenschein und Got-

tes Wort.

Sonntag, 16. Dezember, 17

Uhr, katholische Kirche Dillen-

burg: „Sternstunde im Advent“

Montag, 31. Dezember, 17

Uhr, katholische Kirche

Ewersbach: Andacht zum

Jahresabschluss


